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Ordnung für die Zugangsprüfung für in der beruflichen Bildung Qualifizierte für das Studium 
im Fach Wirtschaftslehre/Politik im Rahmen der Bachelorprüfung an der Westfälischen Wil-
helms-Universität und der Fachhochschule Münster für das Lehramt an Berufskollegs mit 

einem Unterrichtsfach und einer beruflichen Fachrichtung  
vom 09. November 2015 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Ok-
tober 2006 (GV. NRW 2006, S. 474), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 
(GV. NRW 2013, S. 723), sowie aufgrund des § 6 Abs. 4 der Verordnung über den Hochschulzugang für 
in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung) vom 8. März 
2010 (GV. NRW 2010, S. 160) hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster die folgende Ordnung 
erlassen:  
  
 
Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Zweck der Zugangsprüfung 
§ 2 Zugangsprüfungsvoraussetzungen 
§ 3 Prüfungsausschuss 
§ 4 Bewerbung und Teilnahme an der Zugangsprüfung 
§ 5 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 
§ 6 Prüfungsleistungen  
§ 7 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Zugangsprüfung 
§ 8 Zeugnis 
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 10 Ungültigkeit der Zugangsprüfung 
§ 11 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 12 Inkrafttreten 
 
 
 

§ 1 
Zweck der Zugangsprüfung 

 
Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob die Bewerberin/der Bewerber im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 1 der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung die fachlichen und methodischen Vorausset-
zungen für das Studium in den genannten Studiengängen erfüllt.  

 
 

 
 

§ 2 
Zugangsprüfungsvoraussetzungen 

 
(1) An der Zugangsprüfung kann teilnehmen, wer die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 der Verordnung 
über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzu-
gangsverordnung) erfüllt.  
 
(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist von der Bewerberin/dem Bewerber durch die 
Vorlage entsprechender Unterlagen und Zeugnisse beim Prüfungsausschuss gem. § 3 nachzuweisen. 
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§ 3 

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Zugangsprüfungen und die durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben 
bildet die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der/dem Vorsitzenden, deren/dessen Stellvertreterin/ Stell-
vertreter, sowie je einem weiterem Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gruppe der Studie-
renden. Die/Der Vorsitzende und ihr(e)/sein(e) Stellvertreterin/Stellvertreter müssen Professorin-
nen/Professoren auf Lebenszeit sein. Für jedes Mitglied mit Ausnahme der/des Vorsitzenden und 
deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter muss eine Vertreterin/ein Vertreter gewählt werden. Die 
Amtszeit der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer beträgt drei Jahre, die Amtszeit der akademi-
schen Mitarbeiterin/des akademischen Mitarbeiters und der/des Studierenden ein Jahr. Die Wieder-
wahl ist zulässig.  
 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihrer Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden von 
den Vertreterinnen/Vertretern der jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat (Fachbereich 04) gewählt.  
 
(4) Die studentischen Mitglieder haben bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen sowie bei der 
Bestellung von Prüferinnen/Prüfern und Beisitzerinnen/Beisitzern kein Stimmrecht.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die/der Vorsitzende oder deren/dessen Stellver-
treterin/Stellvertreter, sowie je eine weiteres Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gruppe 
der Studierenden anwesend sind. Der Ausschluss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden, bei des-
sen Abwesenheit die Stimme der stellevertretenden/des stellvertretenden Vorsitzenden. Im Fall des 
Absatzes 4 ist der Prüfungsausschuss schon beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden 
oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden 2 der nichtstudentischen Mitglieder anwesende 
sind.  
 
(6) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Zugangsprüfungsordnung ein-
gehalten werden. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidungen über Widersprüche gegen in 
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich 04 über die 
Entwicklung der Prüfungen und gibt Anregungen zur Reform der Zugangsprüfungsordnung. Der Prü-
fungsausschuss kann die Erledigung von Aufgaben auf die Vorsitzenden/den Vorsitzenden übertra-
gen. Dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche.  
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfung beizuwoh-
nen. 
 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses, ihre Stellvertreterinnen/ihre Stellvertreter, die Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerin-
nen/Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 
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§ 4 

Bewerbung und Teilnahme an der Zugangsprüfung 
  
(1) Die Bewerbung ist unter Angabe des Studiengangs schriftlich an den Prüfungsausschuss gem. § 3 
zu richten. 
 
(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Die Zulassung zur Prüfung ist abzulehnen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1 nicht er-
füllt sind oder die Nachweise gemäß § 2 Abs. 2 nicht vorgelegt wurden. 
 
(4) Über die Ablehnung der Zulassung erhält die Bewerberin/der Bewerber einen schriftlichen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

 
 
 

§ 5 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerinnen/Beisitzer. Er kann die 
Bestellung der/dem Vorsitzenden übertragen. Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prü-
fungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 
Fach, auf das sich die Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Zur Beisitzerin/zum Beisitzer darf nur bestellt 
werden, wer in dem Studiengang, zu dem der Zugang angestrebt wird oder in einem vergleichbaren 
Studiengang, eine Bachelorprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Abschlussprüfung erfolgreich 
abgelegt hat.  

 
 
 

§ 6 
Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Zugangsprüfung wird in Form einer Klausur von 90 Minuten Dauer und einer mündlichen Prü-
fung von 30 Minuten Dauer erbracht.  
Die Prüferinnen/Prüfer können in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss ganz oder in Kombination 
andere gleichwertige kontrollierte Leistungen unter Klausurbedingungen verlangen, die die techni-
schen Möglichkeiten der Datenverarbeitung nutzen. Eine Abweichung von der Klausurdauer bei Nut-
zung der technischen Möglichkeiten der Datenverarbeitung um bis zu 50% ist möglich. Die Prüfungs-
modalitäten und die Bearbeitungszeit beziehungsweise die Klausurdauer werden dabei für alle Be-
werber/Bewerberinnen der jeweiligen Zugangsprüfung einheitlich und verbindlich festgelegt und vom 
Prüfungsausschuss mit der Ladung zur Zugangsprüfung bekanntgegeben. 
 
(2) In der Zugangsprüfung soll die Bewerberin/der Bewerber nachweisen, dass sie/er in begrenzter 
Zeit mit begrenzten Hilfsmitteln über ein hinreichend breites Allgemeinwissen mit Bezug zu dem an-
gestrebten Studiengang verfügt. 
  
(3) Macht eine Bewerberin/ein Bewerber glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krank-
heit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abzulegen, so muss die/der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit für die Prüfungsleistungen entsprechend verlän-
gern bzw. gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. Zur Glaubhaft-
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machung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise ver-
langt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenaus-
weise. 
 
(4) Bei Entscheidungen nach Absatz 3 ist auf Wunsch der Bewerberin/des Bewerbers die/der Behin-
dertenbeauftragte der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu beteiligen. Sollte keine Konsolidie-
rung dieser möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen.  

 
 
 

§ 7 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung von Noten und Bestehen der Zugangsprüfung 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen/Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgenden Noten zu verwenden: 
 
1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 
2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt 
3,0 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 
4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen. 
 
(2) Jede schriftliche Prüfungsleistung ist von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 5 zu bewerten. Im 
Falle divergierender Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechender Anwendung von Absatz 
5. 
 
(3) Mündliche Prüfungen werden als Einzelprüfungen oder als Prüfungen in Gruppen vor zwei Prüfe-
rinnen/Prüfern in Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers abgenommen. Im Falle divergierender 
Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechender Anwendung von Absatz 5. Vor der Festset-
zung der Note ist die Beisitzerin/der Beisitzer zu hören. Die Beisitzerin/der Beisitzer führt das Proto-
koll. Im Protokoll sind die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung festzuhalten. Das 
Protokoll ist von den Prüfern und von der Beisitzerin/vom Beisitzer zu unterzeichnen und verbleibt bei 
den Prüfungsakten. 
 
(4) Die Zugangsprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend (4,0)“ ist.  
 
(5) Bei divergierenden Bewertungen errechnet sich die Gesamtnote der Zugangsprüfung aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertungen der beiden Prüferinnen/Prüfer. 
Die Gesamtnote der bestandenen Zugangsprüfung lautet: 
Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut 
Bei einem Durchschnitt zwischen 1,5 und 2,5 = gut  
Bei einem Durchschnitt zwischen 2,5 und 3,5 = befriedigend 
Bei einem Durchschnitt zwischen 3,5 und 4,0 = ausreichend. 
 
(6) Bei der Bildung der Gesamtnote wird die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(7) Eine nichtbestandene Zugangsprüfung kann einmal wiederholt werden. Nach zwei Fehlversuchen 
ist eine nochmalige Bewerbung in dem entsprechenden Fach nicht mehr möglich.  

 
 

 
§ 8 

Zeugnis 
 

(1) Über die bestandene Zugangsprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das den Studien-
gang angibt, für den die Zugangsprüfung abgelegt wurde, sowie die Prüfungsleistungen und die Ge-
samtnote enthalten. Das Zeugnis ist von der/von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 
 
(2) Ist die Zugangsprüfung nicht bestanden, so erteilt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
der Bewerberin/dem Bewerber hierüber einen schriftlichen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung verse-
henen Bescheid. 
 

 
 

§ 9 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet, wenn die Bewerberin/der 
Bewerber zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung 
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Versucht die Bewerberin/der Bewerber, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als mit „nicht 
ausreichend (5,0)“ bewertet. Die Feststellung wird von der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führen-
den Person getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Bewerberin/ein Bewerber, die/der den ord-
nungsmäßigen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweilige prüfende oder Aufsicht führende 
Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungs-
leistung gilt in diesem Falle als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss 
sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Bewerbe-
rin/den Bewerber von der Wiederholung der Zugangsprüfung ausschließen. 
 
(3) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 1 bis 2 sind der Bewer-
berin/dem Bewerber unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

 
 
 

§ 10 
Ungültigkeit der Zugangsprüfung 

 
(1) Hat die Bewerberin/der Bewerber bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die gesamte Zu-
gangsprüfung für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Zugangsprüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Bewerberin/der Bewerber hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
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des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Bewer-
berin/der Bewerber die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 
 
(3) Der Bewerberin/dem Bewerber ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die 
Entscheidung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(4) Das zu Unrecht ausgestellte Zeugnis wird eingezogen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Datum des zu Unrecht ausgestellten Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

 
 
 

§ 11 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Zeugnisses oder dem Bescheid über das Nichtbe-
stehen der Prüfung ist der Bewerberin/dem Bewerber auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in 
seine Prüfungsakten zu gewähren. § 29 des Verwaltungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
bleibt unberührt. 

 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Die vorliegende Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät vom 03. Juni 2015 und des Fachbereichsrates des Fachbereichs 06 - Erziehungswissenschaft 
und Sozialwissenschaften vom 21. Oktober 2015. 
 
 
Münster, den 09. November 2015     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 1991/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 1999/4), 
hiermit verkündet. 
 
Münster, den 09. November 2015     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Soziologie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 9. November 2015 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende 
Ordnung erlassen: 
 
 
Inhaltsübersicht: 
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Auswahlkommission 
§ 5 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 
§ 6 Zulassung ohne Auswahlverfahren 
§ 7 Auswahlverfahren 
§ 8 Abschluss des Verfahrens 
§ 9 Täuschung 
§ 10 Inkrafttreten 
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§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Soziologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
 
 

§ 2 
Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 
Wintersemesters statt. Der Antrag auf Zulassung ist für das Wintersemester von 
Bewerberinnen und Bewerbern aus EU-Staaten bis zum 15.07. eines Jahres und von 
Bewerberinnen und Bewerbern aus Nicht-EU-Staaten bis zum 31.05. eines Jahres beim 
Studierendensekretariat der Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. Die Fristen zur 
Stellung des Antrags richten sich nach der Verordnung über die Vergabe von 
Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (VergabeVO NRW) und der Satzung zur Regelung 
zulassungsrechtlicher Fragen in der Westfälischen Wilhelms-Universität. Die 
Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewerbungsunterlagen einreichen: 

 
1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen 

Hochschulzugangsberechtigung. 

2.  Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses 
gemäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 
gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 
mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkten) 
eingegangen sind. Darin muss die zum Zeitpunkt der Bewerbung erreichte 
Durchschnittsnote nachgewiesen werden. Als vorläufiges Zeugnis gilt auch der 
Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of 
Records) mit ausgewiesenen Kreditpunkten und der zum Zeitpunkt der Bewerbung 
erreichten Durchschnittsnote, sofern er den inhaltlichen Anforderungen gemäß Satz 
2 und 3 entspricht und von der zuständigen Dekanin/dem zuständigen Dekan oder 
einer von ihr/ihm beauftragten Person unterschrieben ist. Das Abschlusszeugnis 
gemäß § 3 Absatz 1 ist im Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen.“ 

3. Tabellarischer Lebenslauf. 

4. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of 
Records). 

5. Motivationsschreiben (1-2 Seiten). 

6. Ggf. Sprachnachweis gemäß § 3 Abs. 2. 

7. Ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 
Studium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder 
andere relevante Zusatzqualifikationen). 

8. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 
§ 7 Absatz 5 belegen (z.B. Behindertenausweis). 
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(2) Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. Der Antrag 
kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 

 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Soziologie ist neben den 
allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fachlich 
einschlägigen Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit 
einem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, 
Staatsexamen etc.) an einer deutschen oder ausländischen (Fach-) Hochschule erfolgreich 
beendet worden ist. Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium, wenn 
mindestens 45 Leistungspunkte im Fach Soziologie erworben wurden, darin Anteile in den 
Bereichen Soziologische Theorie, fortgeschrittene Methoden der Empirischen 
Sozialforschung und Statistik deutlich erkennbar sind und ein mindestens sechswöchiges 
Berufspraktikum absolviert wurde. Die im Berufspraktikum erworbenen Leistungspunkte 
müssen zusätzlich zu den genannten 45 Leistungspunkten im Fach Soziologie 
nachgewiesen werden. 
Sofern im Fach Soziologie weniger als 45 Leistungspunkte, aber mindestens 35 
Leistungspunkte nachgewiesen werden können und/ oder maximal zwei der Bereiche 
Soziologische Theorie, fortgeschrittene Methoden der empirischen Sozialforschung und 
Statistik nicht absolviert wurden, kann die Zulassung zum Masterstudiengang Soziologie 
mit der Auflage versehen werden, Leistungen in dem fehlenden Bereich/ den fehlenden 
Bereichen in Form von Klausuren oder Hausarbeiten unter Betreuung der 
Hochschullehrer/innen bzw. wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen des Instituts für 
Soziologie nachzuholen; erst das erfolgreiche Bestehen der Klausur/en oder 
Hausarbeit/en berechtigt zur Anmeldung der Masterarbeit. 
Sofern im Studium kein mindestens sechswöchiges Berufspraktikum absolviert wurde, 
kann die Zulassung zum Masterstudiengang Soziologie mit der Auflage versehen werden, 
ein mindestens sechswöchiges Praktikum in einem berufsfeldrelevanten Bereich unter 
Betreuung der Hochschullehrer/innen bzw. wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen und in 
Absprache mit dem Praktikumsbüro des Instituts für Soziologie nachzuholen; erst das 
erfolgreiche Absolvieren des Praktikums berechtigt zur Anmeldung der Masterarbeit.  
Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches 
des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse 
eingeholt. 
 

(2) Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 
Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden 
Kenntnissen der deutschen Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der 
DSH-Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. Der Nachweis ist 
nicht erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 
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(3) Eine Bewerberin/Ein Bewerber hat keinen Zugang zum Masterstudiengang Soziologie, 
wenn sie/er eine Prüfungsleistung aus einem Masterstudiengang Soziologie oder 
Sozialwissenschaften endgültig nicht bestanden hat. 

 
 

§ 4 
Auswahlkommission 

(1) Für die Durchführung des Zulassungsverfahrens wählt der Fachbereichsrat des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften eine Auswahlkommission 
aus den Mitgliedern des Instituts für Soziologie. 
 

(2) Die Auswahlkommission besteht aus einer/einem Vorsitzenden und deren/dessen 
Stellvertreter/in, die beide der Gruppe der Hochschullehrer/innen angehören müssen und 
aus einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/innen sowie eines/einer 
vom Fachschaftsrat ernannten Vertreters/Vertreterin der Studierenden. Für alle Mitglieder 
der Auswahlkommission mit Ausnahme der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner 
Stellvertretung wird eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter bestellt. Die Amtszeit der 
Mitglieder der Auswahlkommission beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
 

(3) Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder, darunter 
die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner 
Abwesenheit die Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 
 

(4) Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. Die Mitglieder der 
Auswahlkommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
 

(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
 
 

§ 5 
Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Auswahlkommission stellt anhand der mit dem Antrag einzureichenden Unterlagen und 
Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 
erfüllt. 
 

(2) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 
betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 

 

§ 6 
Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Soziologie zulassungsfrei oder übersteigt die Zahl der 
Bewerberinnen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im Rahmen einer 
Zulassungsbeschränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die 
zugangsberechtigten Bewerberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 
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§ 7 
Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesene Note wird gemäß 
Absatz 2 mit einem Punktwert zwischen 10 und 40 versehen. 

2. Weitere für den Masterstudiengang Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-
Universität einschlägige Qualifikationen werden nach pflichtgemäßem Ermessen der 
Auswahlkommission mit den folgenden Punktwerten versehen: 

a) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 5 Punkten, 
b) eine besondere Motivation für das angestrebte Studium mit bis zu 5 

Punkten 
c) sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 5 Punkten  

Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines oder 
mehrere der oben genannten Kriterien jeweils bis zu 10 Punkte vergeben werden, 
wobei die Gesamtpunktzahl von 15 nicht überschritten werden darf. 

 
(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 Nr. 1 ist folgendes Schema zu verwenden: 

 
Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
(3) Die Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. Aufgrund der so ermittelten Werte wird 

eine Rangliste erstellt. 
 

(4) Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 
Studienplätzen zugelassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 
auf der Rangliste. 
 

(5) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 
an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 
Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der 
außergewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 
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§ 8 
Abschluss des Verfahrens 

(1) Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 
Masterstudiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines 
Studienplatzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den 
Rektor bekanntgegeben. Die Zulassung kann mit einer Auflage gemäß § 3 Abs. 1 versehen 
werden. Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber die 
Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 im 
Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 
 

(2) Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die 
Rektorin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, 
ob die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. Lehnt die Bewerberin/der 
Bewerber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste 
Nächstplatzierten zugewiesen. Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der 
Annahmefrist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 
 

(3) Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die 
Rektorin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt wurden. Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt, wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die 
Zahl der vergebenen Studienplätze informiert. Die Ablehnung ist zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

(4) Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 
wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf 
Einschreibung fristgemäß vorgelegt wird. Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 
 

§ 9 
Täuschung 

(1) Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 
oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese 
Tatsache erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. Die 
Rücknahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 
 

(2) Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 
der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 
 

§ 10  
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den 
Masterstudiengang Soziologie vom 03.08.2009 (AB Uni 2009/29, S. 2166 ff.) außer Kraft. 
 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs 
Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 21. Oktober 2015. 
 
Münster, den 9. November 2015 Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie 
Bekanntmachungen von Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 
23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 9. November 2015 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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           Ordnung für die Zugangsprüfung  
   

für in der beruflichen Bildung Qualifizierte für das Studium im Fach Öko-
nomik im Rahmen der Bachelorprüfung innerhalb des Zwei-Fach-Modells 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  

 
    
  vom 09. November 2015 
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Ordnung für die Zugangsprüfung für in der beruflichen Bildung Qualifizierte für das Studium 
im Fach Ökonomik im Rahmen der Bachelorprüfung innerhalb des Zwei-Fach-Modells an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  
vom 09. November 2015 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Ok-
tober 2006 (GV. NRW 2006, S. 474), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 
(GV. NRW 2013, S. 723), sowie aufgrund des § 6 Abs. 4 der Verordnung über den Hochschulzugang für 
in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung) vom 8. März 
2010 (GV. NRW 2010, S. 160) hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster die folgende Ordnung 
erlassen:  
  
 
Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Zweck der Zugangsprüfung 
§ 2 Zugangsprüfungsvoraussetzungen 
§ 3 Prüfungsausschuss 
§ 4 Bewerbung und Teilnahme an der Zugangsprüfung 
§ 5 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 
§ 6 Prüfungsleistungen  
§ 7 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Zugangsprüfung 
§ 8 Zeugnis 
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 10 Ungültigkeit der Zugangsprüfung 
§ 11 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 12 Inkrafttreten 
 
 
 

§ 1 
Zweck der Zugangsprüfung 

 
Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob die Bewerberin/der Bewerber im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 1 der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung die fachlichen und methodischen Vorausset-
zungen für das Studium in den genannten Studiengängen erfüllt.  

 
 
 

§ 2 
Zugangsprüfungsvoraussetzungen 

 
(1) An der Zugangsprüfung kann teilnehmen, wer die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 der Verordnung 
über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzu-
gangsverordnung) erfüllt.  
 
(2) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist von der Bewerberin/dem Bewerber durch die 
Vorlage entsprechender Unterlagen und Zeugnisse beim Prüfungsausschuss gem. § 3 nachzuweisen. 
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§ 3 

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Zugangsprüfungen und die durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben 
bildet die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der/dem Vorsitzenden, deren/dessen Stellvertreterin/ Stell-
vertreter, sowie je einem weiterem Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gruppe der Studie-
renden. Die/Der Vorsitzende und ihr(e)/sein(e) Stellvertreterin/Stellvertreter müssen Professorin-
nen/Professoren auf Lebenszeit sein. Für jedes Mitglied mit Ausnahme der/des Vorsitzenden und 
deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter muss eine Vertreterin/ein Vertreter gewählt werden. Die 
Amtszeit der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer beträgt drei Jahre, die Amtszeit der akademi-
schen Mitarbeiterin/des akademischen Mitarbeiters und der/des Studierenden ein Jahr. Die Wieder-
wahl ist zulässig.  
 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihrer Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden von 
den Vertreterinnen/Vertretern der jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat (Fachbereich 04) gewählt.  
 
(4) Die studentischen Mitglieder haben bei der Beurteilung von Prüfungsleistungen sowie bei der 
Bestellung von Prüferinnen/Prüfern und Beisitzerinnen/Beisitzern kein Stimmrecht.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die/der Vorsitzende oder deren/dessen Stellver-
treterin/Stellvertreter, sowie je eine weiteres Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gruppe 
der Studierenden anwesend sind. Der Ausschluss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden, bei des-
sen Abwesenheit die Stimme der stellevertretenden/des stellvertretenden Vorsitzenden. Im Fall des 
Absatzes 4 ist der Prüfungsausschuss schon beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden 
oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden 2 der nichtstudentischen Mitglieder anwesende 
sind.  
 
(6) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Zugangsprüfungsordnung ein-
gehalten werden. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidungen über Widersprüche gegen in 
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich 04 über die 
Entwicklung der Prüfungen und gibt Anregungen zur Reform der Zugangsprüfungsordnung. Der Prü-
fungsausschuss kann die Erledigung von Aufgaben auf die Vorsitzenden/den Vorsitzenden übertra-
gen. Dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche.  
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfung beizuwoh-
nen. 
 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses, ihre Stellvertreterinnen/ihre Stellvertreter, die Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerin-
nen/Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 
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§ 4 

Bewerbung und Teilnahme an der Zugangsprüfung 
  
(1) Die Bewerbung ist unter Angabe des Studiengangs schriftlich an den Prüfungsausschuss gem. § 3 
zu richten. 
 
(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Die Zulassung zur Prüfung ist abzulehnen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1 nicht er-
füllt sind oder die Nachweise gemäß § 2 Abs. 2 nicht vorgelegt wurden. 
 
(4) Über die Ablehnung der Zulassung erhält die Bewerberin/der Bewerber einen schriftlichen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

 
 
 

§ 5 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerinnen/Beisitzer. Er kann die 
Bestellung der/dem Vorsitzenden übertragen. Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prü-
fungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 
Fach, auf das sich die Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Zur Beisitzerin/zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer in dem Studiengang, zu dem der Zugang 
angestrebt wird oder in einem vergleichbaren Studiengang, eine Bachelorprüfung oder eine gleich- 
oder höherwertige Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat.  

 
 

§ 6 
Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Zugangsprüfung wird in Form einer Klausur von 90 Minuten Dauer und einer mündlichen Prü-
fung von 30 Minuten Dauer erbracht. Die Prüferinnen/Prüfer können in Abstimmung mit dem Prü-
fungsausschuss ganz oder in Kombination andere gleichwertige kontrollierte Leistungen unter Klau-
surbedingungen verlangen, die die technischen Möglichkeiten der Datenverarbeitung nutzen. Eine 
Abweichung von der Klausurdauer bei Nutzung der technischen Möglichkeiten der Datenverarbeitung 
um bis zu 50% ist möglich. Die Prüfungsmodalitäten und die Bearbeitungszeit beziehungsweise die 
Klausurdauer werden dabei für alle Bewerber/Bewerberinnen der jeweiligen Zugangsprüfung einheit-
lich und verbindlich festgelegt und vom Prüfungsausschuss mit der Ladung zur Zugangsprüfung be-
kanntgegeben.  
 
(2) In der Zugangsprüfung soll die Bewerberin/der Bewerber nachweisen, dass sie/er in begrenzter 
Zeit mit begrenzten Hilfsmitteln über ein hinreichend breites Allgemeinwissen mit Bezug zu dem an-
gestrebten Studiengang verfügt. 
  
(3) Macht eine Bewerberin/ein Bewerber glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krank-
heit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abzulegen, so muss die/der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit für die Prüfungsleistungen entsprechend verlän-
gern bzw. gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. Zur Glaubhaft-
machung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise ver-
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langt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenaus-
weise. 
 
(4) Bei Entscheidungen nach Absatz 3 ist auf Wunsch der Bewerberin/des Bewerbers die/der Behin-
dertenbeauftragte der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu beteiligen. Sollte keine Konsolidie-
rung dieser möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen.  

 
 
 

§ 7 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung von Noten und Bestehen der Zugangsprüfung 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen/Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgenden Noten zu verwenden: 
 
1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 
2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt 
3,0 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 
4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen. 
 
(2) Jede schriftliche Prüfungsleistung ist von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 5 zu bewerten. Im 
Falle divergierender Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechender Anwendung von Absatz 
5. 
 
(3) Mündliche Prüfungen werden als Einzelprüfungen oder als Prüfungen in Gruppen vor zwei Prüfe-
rinnen/Prüfern in Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers abgenommen. Im Falle divergierender 
Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechender Anwendung von Absatz 5. Vor der Festset-
zung der Note ist die Beisitzerin/der Beisitzer zu hören. Die Beisitzerin/der Beisitzer führt das Proto-
koll. Im Protokoll sind die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung festzuhalten. Das 
Protokoll ist von den Prüfern und von der Beisitzerin/vom Beisitzer zu unterzeichnen und verbleibt bei 
den Prüfungsakten. 
 
(4) Die Zugangsprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend (4,0)“ ist.  
 
(5) Bei divergierenden Bewertungen errechnet sich die Gesamtnote der Zugangsprüfung aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertungen der beiden Prüferinnen/Prüfer. 
Die Gesamtnote der bestandenen Zugangsprüfung lautet: 
Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut 
Bei einem Durchschnitt zwischen 1,5 und 2,5 = gut  
Bei einem Durchschnitt zwischen 2,5 und 3,5 = befriedigend 
Bei einem Durchschnitt zwischen 3,5 und 4,0 = ausreichend. 
 
(6) Bei der Bildung der Gesamtnote wird die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(7) Eine nichtbestandene Zugangsprüfung kann einmal wiederholt werden. Nach zwei Fehlversuchen 
ist eine nochmalige Bewerbung in dem entsprechenden Fach nicht mehr möglich.  

 
 

§ 8 
Zeugnis 

 
(1) Über die bestandene Zugangsprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das den Studien-
gang angibt, für den die Zugangsprüfung abgelegt wurde, sowie die Prüfungsleistungen und die Ge-
samtnote enthalten. Das Zeugnis ist von der/von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 
 
(2) Ist die Zugangsprüfung nicht bestanden, so erteilt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
der Bewerberin/dem Bewerber hierüber einen schriftlichen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung verse-
henen Bescheid. 
 

 
 

§ 9 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet, wenn die Bewerberin/der 
Bewerber zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung 
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Versucht die Bewerberin/der Bewerber, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als mit „nicht 
ausreichend (5,0)“ bewertet. Die Feststellung wird von der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führen-
den Person getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Bewerberin/ein Bewerber, die/der den ord-
nungsmäßigen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweilige prüfende oder Aufsicht führende 
Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungs-
leistung gilt in diesem Falle als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss 
sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Bewerbe-
rin/den Bewerber von der Wiederholung der Zugangsprüfung ausschließen. 
 
(3) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 1 bis 2 sind der Bewer-
berin/dem Bewerber unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

 
 
 

§ 10 
Ungültigkeit der Zugangsprüfung 

 
(1) Hat die Bewerberin/der Bewerber bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die gesamte Zu-
gangsprüfung für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Zugangsprüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Bewerberin/der Bewerber hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Bewer-
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berin/der Bewerber die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 
 
(3) Der Bewerberin/dem Bewerber ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die 
Entscheidung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(4) Das zu Unrecht ausgestellte Zeugnis wird eingezogen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Datum des zu Unrecht ausgestellten Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

 
 
 

§ 11 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Zeugnisses oder dem Bescheid über das Nichtbe-
stehen der Prüfung ist der Bewerberin/dem Bewerber auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in 
seine Prüfungsakten zu gewähren. § 29 des Verwaltungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
bleibt unberührt.. 

 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Die vorliegende Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft.  
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die „Ordnung für die Zugangsprüfung zu dem Studiengang 
B2F Ökonomik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 07.07.2009“ (AB Uni 
2009/26) außer Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät vom 03. Juni 2015 und des Fachbereichsrates des Fachbereichs 06 - Erziehungswissenschaft 
und Sozialwissenschaften vom 21. Oktober 2015. 
 
 
Münster, den 09. November 2015     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 1991/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 1999/4), 
hiermit verkündet. 
 
 
Münster, den 09. November 2015     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zweite Ordnung zur Änderung der  
Ordnung des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 

der Westfälischen Wilhelms-Universität 
vom 15. Juli 2010 

vom 9. November 2015  
 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW, S. 547) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Chemie und Pharmazie 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster folgende Ordnung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
 

Die Ordnung des Fachbereichs Chemie und Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität 
vom 15. Juli 2010 (AB Uni 13/2010, S. 1131 f.), zuletzt geändert durch die Erste Änderungsordnung 
vom 19. Januar 2015 (AB Uni 02/2015, S. 84 f.), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Folgende Anpassung im Inhaltsverzeichnis wird vorgenommen: 
 Nach „§ 22 Ausschüsse, Kommissionen und Beauftragte des Fachbereichsrats“ wird  

„§ 22a Studienbeirat“ eingefügt. 
 
 
2. Als Folge der Änderung des § 11 Absatz 1 des HG werden in der gesamten Ordnung die 

Begriffe „weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ bzw. „weiteren Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter“ jeweils ersetzt durch die passende Form der „Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung“ bzw. „Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Tech-
nik und Verwaltung“.  

 
 
3. § 6 Absatz 2 Nr. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 

„3. Es erstellt die Entwürfe der Studien- und Prüfungsordnungen (§ 27 Abs. 1 Satz 6 HG) 
unter Beteiligung des Studienbeirats (§ 22 a) und ggf. vom Fachbereichsrat zu diesem 
Zweck eingesetzten Kommissionen.“ 

 
 
4. § 22 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

„(2) Der Fachbereichsrat bildet zur Vorbereitung seiner Entscheidungen neben dem Stu-
dienbeirat gemäß § 22 a folgende ständige Kommissionen: 

  
1. Kommission für Finanzen, Personal, Bau und Struktur (KFPBS) 
2. Kommission für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (AGU)“ 
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5.  § 22 Absatz 3 erhält folgende neue Fassung:  
 

(3) Die KFPBS bereitet insbesondere die Entscheidungen des Fachbereichsrats über 
Haushaltsangelegenheiten vor, berät das Dekanat bei dessen Aufgaben in der Haushalts-
führung und unterstützt es in seiner Zuständigkeit für die Verteilung und Zweckbestim-
mung von Haushaltsmitteln.  
 
Der Kommission für Finanzen, Personal, Bau und Struktur gehören als ordentliche Mit-
glieder an: 
- in Summe zehn Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer und 

der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter,  
- ein Vertreter der Gruppe der Studierenden und 
- ein Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in Technik und Verwal-

tung. 
 
Unter den ordentlichen Mitgliedern sollen die Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer die 
Mehrheit besitzen. 
 
Den Vorsitz führt die Prodekanin/der Prodekan für Finanz- und Personalangelegenheiten, 
die/der zusätzliches, nicht stimmberechtigtes Mitglied ist. 
 
Für jedes Mitglied außer für die Prodekanin/den Prodekan für Finanz- und Personalange-
legenheiten wird eine Vertreterin/ein Vertreter gewählt. Dabei kann eine Hochschullehre-
rin/ein Hochschullehrer auch von einer akademischen Mitarbeiterin/ einem akademi-
schen Mitarbeiter und eine akademische Mitarbeiterin/ ein akademischer Mitarbeiter 
auch von einer Hochschullehrerin/einem Hochschullehrer vertreten werden.  
 
Von der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer und der akademischen Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeiter dürfen nicht mehrere Personen dem gleichen Institut als orden-
tliche Mitglieder angehören. Die Vertreter sollen jeweils dem Institut angehören, dem das 
ordentliche Mitglied angehört.  

 
 
6.  Die Absätze 5 bis 10 in § 22 werden zu den Absätzen 4 bis 9. 
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7. Nach § 22 wird folgender neuer § 22a „Studienbeirat“ eingefügt: 
 

„§ 22a Studienbeirat 
 

(1) In Angelegenheiten der Lehre und des Studiums, insbesondere in Angelegenheiten der 
Studienreform, der Evaluation von Studium und Lehre sowie hinsichtlich des Erlasses 
oder der Änderung von Prüfungsordnungen, werden der Fachbereichsrat sowie das Deka-
nat von dem Studienbeirat des Fachbereichs beraten. Der Studienbeirat wird von Studi-
enkommissionen für die jeweiligen Studiengänge beraten.  
 
(2) Prüfungsordnungen sind vom Fachbereichsrat auf Vorschlag des Studienbeirats zu er-
lassen. 
 
(3) Der Studienbeirat besteht in seiner einen Hälfte aus der Studiendekanin/dem Studi-
endekan (Vorsitz) und 2 Vertreterinnen/Vertretern aus der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer und 3 Vertreterinnen und Vertretern aus der Gruppe der akade-
mischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie Lehraufgaben wahrnehmen (Leh-
rende) sowie in seiner anderen Hälfte aus 6 Vertreterinnen und Vertretern aus der Gruppe 
der Studierenden (Studierende). Die Mitglieder des Studienbeirats außer der Studiende-
kanin oder dem Studiendekan werden vom Fachbereichsrat gewählt. Hierbei ist das Ge-
bot der geschlechtergerechten Zusammensetzung (§ 11 c HG NRW) zu beachten. Für die 
Mitglieder des Studienbeirats sollen Stellvertreterinnen/Stellvertreter gewählt werden. 
Der Fachbereichsrat bestimmt eine stellvertretende Vorsitzende/einen stellvertretenden 
Vorsitzenden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer.  
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Studienbeirats aus der Gruppe der Studierenden be-
trägt ein Jahr. Die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Studienbeirats beträgt zwei Jahre.  
 
(5) Der Studienbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, 
darunter mindestens jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Lehrenden und eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Studierenden, anwesend ist. Die Stimmen der beiden 
Hälften des Studienbeirats nach Absatz 3 stehen im gleichen Verhältnis zueinander.  
 

 
8. § 27 erhält folgende neue Fassung: 
 

„Für jeden Studiengang beschließt der Fachbereichsrat eine Studienordnung bzw. Prü-
fungsordnung und ggf. Zugangs- und Zulassungsordnungen. Den Studien- bzw. Prü-
fungsordnungen ist ein Studienverlaufsplan anzufügen (§ 58 Abs. 3 HG). 
Wird für die Erarbeitung einer solchen Ordnung eine Kommission eingesetzt, so sind Stu-
dierende zu beteiligen.“ 
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Artikel II 
 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft.  
 
(2) Bis zur Wahl der Mitglieder des Studienbeirats führen die Mitglieder der Kommission für Lehre 
und studentische Angelegenheiten sowie für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs 
(KLSFWN) gemäß § 22 Absatz 2 Nr. 1 der Ordnung des Fachbereichs Chemie und Pharmazie der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 15. Juli 2010 die Aufgaben kommissarisch wei-
ter. Mit der Wahl der Mitglieder des Studienbeirats endet die Amtszeit der Mitglieder der 
KLSFWN. 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 21. Oktober 2015. 
 
Münster, den 9. November 2015       Die Rektorin 

 
            Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-
chung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB 
Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 9. November 2015       Die Rektorin 

 
            Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Ordnung des Fachbereichs  
Biologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 16. November 2015 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 Satz 1, 26 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz- HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 
vom 16. September 2014 (GV NRW S. 547) hat die Westfälische Wilhelms- Universität die 
folgende Ordnung erlassen:  
 

Inhaltsverzeichnis 

I. ALLGEMEINES 3 

§ 1 Grundsätze 3 

§ 2 Aufgaben des Fachbereichs  3 

§ 3 Mitglieder und Angehörige des Fachbereichs  3 

§ 4 Siegel 5 

§ 5 Organe des Fachbereichs  5 

II. DAS DEKANAT 5 

§ 6 Das Dekanat 5 

§ 7 Dekanin oder Dekan 6 

§ 8 Prodekaninnen oder Prodekane 8 

III. DER FACHBEREICHSRAT, SEINE AUSSCHÜSSE, KOMMISSIONEN UND 
BEAUFTRAGTEN 8 

§ 9 Aufgaben des Fachbereichsrats 8 

§ 10 Zusammensetzung des Fachbereichsrats 10 

§ 11 Wahl der Mitglieder des Fachbereichsrats 10 

§ 12 Stellvertretung 10 

§ 13 Geschäftsordnung 11 

§ 14 Einberufung 11 

§ 15 Beschlussfähigkeit 11 

§ 16 Tagesordnung 12 

§ 17 Stimmrecht 12 

§ 18 Beschlussfassung 13 

§ 19 Öffentlichkeit 14 

§ 20 Protokolle 14 

§ 21 Hinzuziehung anderer Personen 15 

§ 22 Ausschüsse, Kommissionen und Beauftragte des Fachbereichsrats 16 

§ 23 Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs 17 

§ 24 Berufungskommission 18 
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IV. HABILITATIONEN, PROMOTIONEN UND ANDERE AKADEMISCHE PRÜFUNGEN IM 
FACHBEREICH 19 

§ 25 Habilitationen 19 

§ 26 Promotionskommissionen 19 

§ 27 Prüfungen 20 

§ 28 Studienordnungen 20 

V. MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 20 

§ 29 Fakultät und Fakultätsrat 20 

VI. ORGANISATION DES FACHBEREICHES 21 

§ 30 Organisation der wissenschaftlichen Einrichtungen 21 

§ 31 Aufgaben 21 

§ 32 Vorstand 22 

§ 33 Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor 24 

§ 34 Organisation der Betriebseinheit des Fachbereichs 24 

VII. HAUSHALTS- UND W IRTSCHAFTSFÜHRUNG DES FACHBEREICHS 25 

§ 35 Verteilung der Haushaltsmittel 25 

§ 36 Verwaltung der Haushaltsmittel 25 

VIII. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 26 

§ 37 Übergangsvorschriften 26 

§ 38 Änderung der Ordnung des Fachbereichs 26 
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I. ALLGEMEINES 
 
 

§ 1 
Grundsätze 

 
(1) Die Fachbereichsordnung regelt auf Basis des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz-HG) in der jeweils geltenden Fassung und 
der Verfassung der Westfälischen Wilhelms-Universität in der jeweils geltenden Fas-
sung die Organisation des Fachbereichs Biologie der Westfälischen Wilhelms-
Universität. 

(2) Der Fachbereich trägt die deutsche Bezeichnung „Fachbereich Biologie“ und die engli-
sche Bezeichnung „Faculty of Biology“.  

(3) Der Fachbereich Biologie umfasst die Lehreinheit Biologie sowie die Fachbereichsver-
waltung. 

(4) Dem Fachbereich obliegt die Förderung und Durchführung von Forschung, Lehre und 
Studium der in ihm zusammengefassten Fächer. 

 
§ 2 

Aufgaben des Fachbereichs 
 

Die Aufgaben des Fachbereichs sind insbesondere: 
 
(1) die Förderung der Forschung und die Organisation von Lehre und Studium einschließ-

lich der Fachstudienberatung und die Schaffung der dafür erforderlichen Einrichtungen; 

(2) die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; 

(3) die Gewährleistung der Vollständigkeit und Ordnung des Lehrangebots entsprechend 
den Studien- und Prüfungsordnungen unter Berücksichtigung hochschuldidaktischer Er-
kenntnisse (§ 26 Abs. 2 HG); 

(4) die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche (§ 26 Abs. 2 
HG); 

(5) die Durchführung einer regelmäßigen Evaluation (§ 7 Abs. 2 HG); 

(6) der Erlass einer Fachbereichsordnung sowie der sonstigen zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlichen Ordnungen (§ 26 Abs. 3 HG); 

(7) die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im 
Fachbereich (§ 11c HG) sowie die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse Stu-
dierender und Beschäftigter mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder 
mit der Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf so-
wie mit Kinder. Der Fachbereich wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin 
(Art. 3 Abs. 2 und 3 GG; § 3 Abs. 4 und 5 HG). 
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§ 3 

Mitglieder und Angehörige des Fachbereichs 
 

(1) Mitglieder des Fachbereichs sind die folgenden ihm zugeordneten Mitglieder der West-
fälischen Wilhelms-Universität (§ 26 Abs. 4 HG): 

 
1. die Professorinnen und Professoren (§§ 35 bis 40 HG); 
2. die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren (§§ 35 bis 40 HG); 
3. die hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 44 

HG); 
4. die hauptberuflichen Lehrkräfte für besondere Aufgaben (§ 42 HG); 
5. die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 

(§ 47 HG); 
6. die Doktorandinnen/Doktoranden und die Studierenden, die für einen vom Fachbe-

reich angebotenen Studiengang eingeschrieben sind (§ 26 Abs. 4 HG); 
7. die entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorinnen/Professoren; 
8. die außerplanmäßigen Professorinnen/Professoren, sofern sie nicht Mitglieder nach 

Abs. 1 sind; 
9. die Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren; 
10. die Privatdozentinnen/Privatdozenten. 
 

Soweit die entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorinnen/Professoren, 
die außerplanmäßigen Professorinnen/Professoren, die Honorarprofessorin-
nen/Honorarprofessoren, die Privatdozentinnen/Privatdozenten nicht zugleich aus ande-
ren Gründen Mitglieder der Hochschule sind, nehmen sie an Wahlen nicht teil. 
 
Professorenvertreterinnen oder Professorenvertreter gem. § 39 Abs. 2 HG und Professo-
rinnen oder Professoren, die am Fachbereich Lehrveranstaltungen mit einem Anteil ihrer 
Lehrverpflichtung gem. § 35 Abs. 2 Satz 4 HG abhalten, nehmen die mit der Aufgabe 
verbundenen Rechte und Pflichten eines Mitgliedes war. Sie nehmen an Wahlen weder 
aktiv noch passiv teil (§ 9 Abs. 3 HG). 

 
(2) Für die Vertretung in den Gremien des Fachbereichs bilden 

1. die Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/ Juniorprofessoren  
(Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer); 

2. die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sowie die hauptberuflichen 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben gemäß § 42 HG (Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter); 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung (Gruppe der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung); 

4. die Doktorandinnen und Doktoranden, soweit sie nicht Beschäftigte im Sinne Nr. 2 
oder 3 sind, und die Studierenden (Gruppe der Studierenden) 

 jeweils eine Gruppe (§ 11 Abs. 1 HG). 
 
(3) Angehörige des Fachbereichs sind die folgenden ihm zugeordneten Angehörigen der 

Westfälischen Wilhelms-Universität:  
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1. die nebenberuflich, vorübergehend oder gastweise am Fachbereich in Lehre und 
Forschung Tätigen; 

2. die wissenschaftlichen Hilfskräfte, sofern sie nicht Mitglieder nach Abs. 1 sind; 
3. die Zweithörerinnen/Zweithörer und die Gasthörerinnen/Gasthörer. 

 Sie nehmen an Wahlen nicht teil. 
 
(4) Die Mitglieder der Gruppen gemäß Abs. 2 Nr. 1 und 2 können mit Zustimmung des 

Fachbereichsrats auch einem oder mehreren anderen Fachbereichen zugeordnet sein. 
Die Mitgliedsrechte bzw. Angehörigenrechte können nur in einem Fachbereich ausge-
übt werden; dazu ist eine rechtzeitige schriftliche Erklärung an die Dekanin/den Dekan 
erforderlich. 

(5) Ist der von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber gewählte Studiengang 
oder sind die gewählten Studiengänge auch noch einem oder mehreren anderen Fachbe-
reichen zugeordnet, so hat die Studienbewerberin oder der Studienbewerber bei der Ein-
schreibung den Fachbereich zu wählen, dem sie oder er angehören will (§ 48 Abs. 3 
HG). 

 
§ 4 

Siegel 
 

Der Fachbereich Biologie führt ein Siegel. 

 
§ 5 

Organe des Fachbereichs 
 

Organe des Fachbereichs sind das Dekanat und der Fachbereichsrat (§ 26 Abs. 3 S. 1 HG). 
 

 

II.  DAS DEKANAT 
 

 
§ 6 

Das Dekanat 
 

(1) Das Dekanat besteht aus der Dekanin/dem Dekan als Vorsitzende bzw. Vorsitzendem 
und drei Prodekaninnen/Prodekanen. Eine Prodekanin/ein Prodekan ist mit Finanz- und 
Personalangelegenheiten betraut und gleichzeitig die Vertreterin/der Vertreter der De-
kanin/des Dekans, eine Prodekanin/ein Prodekan ist mit Strukturfragen und internatio-
nale Angelegenheiten betraut und eine Prodekanin/ ein Prodekan ist mit den Aufgaben 
insbesondere im Bereich der Studienorganisation, der Studienplanung und der berufs-
praktischen Tätigkeiten betraut (§ 27 Abs. 6 Satz 5 HG).  

 
(2) Das Dekanat leitet den Fachbereich. 
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1. Es erstellt im Benehmen mit dem Fachbereichsrat den Entwicklungsplan des Fach-

bereichs als Beitrag zum Hochschulentwicklungsplan und ist insbesondere verant-
wortlich für die Durchführung der Evaluation nach § 7 Abs. 2 und 3 HG, für die 
Vollständigkeit des Lehrangebotes und die Einhaltung der Lehrverpflichtungen so-
wie für die Studien-und Prüfungsorganisation; es gibt die hierfür erforderlichen 
Weisungen (§ 27 Abs. 1 Satz 2 HG). 
 

2. Es entscheidet über den Einsatz der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Fachbereichs 
und wirkt unbeschadet der Aufsichtsrechte des Rektorats darauf hin, dass die Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträger, die Gremien und Einrichtungen des Fachbe-
reichs ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder und Angehörigen des Fachbe-
reichs ihre Pflichten erfüllen (§ 27 Abs. 1 Satz 3 HG). 
 

3. Es erstellt die Entwürfe der Studien- und Prüfungsordnungen (§ 27 Abs. 1 Satz 6 
HG) unter Beteiligung des Studienbeirates (§ 28 Abs. 8). 
 

(3) Die Verteilung der Stellen, Mittel und Räumlichkeiten des Fachbereichs erfolgt durch 
das Dekanat und orientiert sich an den bei der Erfüllung der Aufgaben in Forschung und 
Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leis-
tungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags zu 
berücksichtigen. Die Grundsätze der Verteilung werden vom Dekanat in engem Kontakt 
mit dem Fachbereichsrat und den zuständigen Kommissionen festgelegt.  

(4) Das Dekanat bereitet die Sitzungen des Fachbereichsrates vor und führt dessen Be-
schlüsse aus (§27 Abs. 1 Satz 7 HG). Hinsichtlich der Ausführungen von Beschlüssen 
des Fachbereichsrats ist es diesem gegenüber rechenschaftspflichtig. Hält es einen Be-
schluss für rechtswidrig, so führt es eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung 
herbei; das Verlangen nach nochmaliger Beratung und Beschlussfassung hat aufschie-
bende Wirkung (§ 27 Abs. 1 Satz 4 HG). Wird keine Abhilfe geschaffen, so unterrichtet 
es unverzüglich das Rektorat (§ 27 Abs. 1 Satz 5 HG). In unaufschiebbaren Angelegen-
heiten, in denen ein Beschluss des Fachbereichsrats nicht rechtzeitig herbeigeführt wer-
den kann, entscheidet die Dekanin/der Dekan; das gilt nicht für Wahlen. Sie/Er hat den 
Mitgliedern des Fachbereichsrats die getroffene Entscheidung, ihre/seine Gründe und 
die Art der Erledigung in der nächsten Sitzung des Fachbereichsrats mitzuteilen (§ 12 
Abs. 4 Sätze 2 bis 4 HG). 

(5) Die Mitglieder des Dekanats sind berechtigt, an den Sitzungen aller Ausschüsse, Kom-
missionen und Arbeitsgruppen des Fachbereichsrats mit beratender Stimme teilzuneh-
men. 

(6) Beschlüsse des Dekanats können nicht gegen die Stimme der Dekanin/ des Dekans ge-
fasst werden (§ 27 Abs. 6 Satz 2 HG). 

 
§ 7 

Dekanin oder Dekan 
 

(1) Die Dekanin/Der Dekan wird aus dem Kreis der Professorinnen/Professoren innerhalb 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer mit der Mehrheit der Stimmen 
des Fachbereichsrats in seiner konstituierenden Sitzung unter dem Vorsitz der ältesten 
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anwesenden Professorin/des ältesten anwesenden Professors in einer geheimen Wahl für 
die Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. (§ 27 Abs. 4 HG). 

(2) Die Dekanin/der Dekan wird vom Fachbereichsrat gewählt. Gewählt ist, wer die Mehr-
heit der Stimmen der Mitglieder des Fachbereichsrats erhält (§ 27 Abs. 4 Satz 1 HG). 
Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Rektorin/den Rektor (§ 27 Abs. 4 Satz 3 
HG). 

(3) Falls die Dekanin/der Dekan aus der Mitte des Fachbereichsrates gewählt wurde, ruht 
mit der Bestätigung der Wahl durch die Rektorin/ den Rektor das Mandat der/des Ge-
wählten als Vertreterin/ Vertreter der Gruppe der Professorinnen/Professoren im Fach-
bereichsrat (§ 13 Abs. 2 HG). Auf ihre/seine Nachfolge finden die Vorschriften der 
Wahlordnung für die Fachbereichsräte über das Ausscheiden eines gewählten Mitglieds 
Anwendung. Während ihrer/seiner Amtszeit darf die Dekanin/der Dekan in Ausschüs-
sen und Kommissionen des Fachbereichsrats - mit Ausnahme von Berufungskommissi-
onen - nicht Vertreter der Gruppe der Professorinnen/Professoren sein. Im Übrigen blei-
ben ihre/seine Rechte als Professorin/Professor unberührt. 

(4) Die Dekanin/Der Dekan vertritt den Fachbereich innerhalb der Westfälischen Wilhelms-
Universität (§ 27 Abs. 6 Satz 2 HG). 

(5) Die Dekanin/Der Dekan vollzieht Habilitationen und Promotionen sowie die Verleihung 
von Hochschulgraden aufgrund der einschlägigen Ordnungen. 

(6) Die Dekanin/Der Dekan wird durch die Prodekanin/den Prodekan für Finanzen und Per-
sonal vertreten (§ 6 (1)). Das Nähere ergibt sich aus § 8 (1), letzter Satz. 

(7) Während der Amtszeit der Dekanin/des Dekans werden ihre/seine Lehrverpflichtungen 
um 75 %, in Ausnahmefällen um 100 % ermäßigt (§ 5 Abs. 1 Satz 3 LVV); die Berech-
tigung zur Forschung, Lehre und Prüfung bleibt unberührt. 

(8) Tritt die Dekanin/der Dekan vor Ablauf der Amtszeit zurück, so teilt sie/er dies dem 
Fachbereichsrat und dem Rektorat unverzüglich mit. In diesem Falle und im Falle des 
Ausscheidens der Dekanin/des Dekans aus anderen Gründen nimmt die Vertreterin/der 
Vertreter der Dekanin/des Dekans bis zur Wahl einer neuen Dekanin/eines neuen De-
kans die Aufgaben der Dekanin/des Dekans wahr. Die Wahl der neuen Dekanin/des 
neuen Dekans hat unverzüglich zu erfolgen. Sie erfolgt für den Rest der Amtszeit der 
ausgeschiedenen Dekanin/des ausgeschiedenen Dekans.  

(9) Scheidet die Dekanin/der Dekan vorzeitig aus ihrem/seinem Amt aus, so lebt, falls sie/er 
gewähltes Mitglied des Fachbereichsrates war, ihr/sein Mandat als Vertreterin/Vertreter 
der Gruppe der Professorinnen/Professoren im Fachbereichsrat wieder auf. 

(10) Eine Abwahl des Dekans ist zulässig. Der Antrag auf Abwahl, der schriftlich gestellt 
werden muss, bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der stimmberechtig-
ten Mitglieder des Fachbereichsrats. Zwischen der Ladung und der Sitzung des Fachbe-
reichsrats, in der über die Abwahl entschieden werden soll, muss eine Frist von mindes-
tens zehn Werktagen, höchstens aber vier Wochen liegen (§ 27 Abs. 5 Satz 2 HG). Die 
Dekanin/ der Dekan ist erst dann abgewählt, wenn zugleich eine neue Dekanin/ein neuer 
Dekan gewählt worden ist und die oder der Gewählte durch die Rektorin oder den Rek-
tor bestätigt worden ist (§27 Abs. 5 Satz 1 HG). Die Nachfolgerin/der Nachfolger wird 
für den Rest der Amtszeit gewählt. 
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§ 8 
Prodekaninnen oder Prodekane 

 
(1) Die Prodekaninnen/ Prodekane werden vom Fachbereichsrat mit der Mehrheit der 

Stimmen des Fachbereichsrats aus den Mitgliedern des Fachbereichs gewählt. Die 
Prodekaninnen oder Prodekane können den Gruppen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 4, an-
gehören; die Gruppen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 bis 4, können insgesamt maximal eine 
Prodekanin bzw. einen Prodekan stellen. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre; die Amtszeit 
für ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden beträgt ein Jahr. Die Prodekanin/der 
Prodekan für Finanzen und Personal muss dem Kreis der Professorinnen und Professo-
ren innerhalb der Gruppe der Hochschullehreinnen/ Hochschullehrer angehören (§ 27 
Abs. 6 Satz 3 HG). 

(2) Falls eine Prodekanin/ein Prodekan aus der Mitte des Fachbereichsrates gewählt wurde, 
ruht das Mandat der/des Gewählten als Vertreter ihrer/seiner Gruppe im Fachbereichsrat 
(§ 13 Abs. 2 HG). Auf ihre/seine Nachfolge finden die Vorschriften der Wahlordnung 
für die Fachbereichsräte über das Ausscheiden eines gewählten Mitglieds Anwendung. 
Während ihrer/seiner Amtszeit darf eine Prodekanin/ein Prodekan in Ausschüssen und 
Kommissionen des Fachbereichsrats - mit Ausnahme von Berufungskommissionen - 
nicht Vertreter der Gruppe sein; im Übrigen bleiben ihre/seine Rechte unberührt. 

(3) Tritt eine Prodekanin/ein Prodekan vor Ablauf der Amtszeit zurück, so teilt sie/er dies 
dem Dekanat und dem Fachbereichsrat und dem Rektorat unverzüglich mit. In diesem 
Falle und im Falle des Ausscheidens einer Prodekanin/eines Prodekans aus anderen 
Gründen nehmen die Mitglieder des Dekanats bis zur Wahl einer neuen Prodeka-
nin/eines neuen Prodekans die Aufgaben der ausgeschiedenen Prodekanin/des ausge-
schiedenen Prodekans wahr. Die Wahl der neuen Prodekanin/des neuen Prodekans hat 
unverzüglich zu erfolgen. Sie erfolgt für den Rest der Amtszeit der ausgeschiedenen 
Prodekanin/des ausgeschiedenen Prodekans. 

(4) Scheidet eine Prodekanin/ein Prodekan vorzeitig aus ihrem/seinem Amt aus, lebt - so-
fern sie/er aus der Mitte des Fachbereichsrats gewählt worden ist - ihr/sein Mandat als 
Vertreterin/Vertreter ihrer/seiner Gruppe im Fachbereichsrat wieder auf. 

(5) Eine Abwahl von Prodekaninnen/Prodekanen ist zulässig. Der Antrag auf Abwahl, der 
schriftlich gestellt werden muss, bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der 
stimmberechtigten Mitglieder des Fachbereichsrats. Zwischen der Ladung und der Sit-
zung des Fachbereichsrats, in der über die Abwahl entschieden werden soll, muss eine 
Frist von mindestens zehn Werktagen, höchstens aber vier Wochen liegen. Die Abwahl 
bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder 
des Fachbereichsrats. Eine Nachfolgerin/Ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit ist 
unverzüglich zu wählen. 

 
 

III. DER FACHBEREICHSRAT, SEINE AUSSCHÜSSE, KOMMISSIONEN UND 
BEAUFTRAGTEN 

 
 

§ 9 
Aufgaben des Fachbereichsrats 
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(1) Dem Fachbereichsrat obliegt die Beschlussfassung über die Angelegenheiten des Fachbe-

reichs, für die nicht die Zuständigkeit des Dekanats oder eine andere Zuständigkeit be-
stimmt ist. Er ist insoweit in allen Forschung und Lehre betreffenden Angelegenheiten 
und für die Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung und die sonstigen Ordnun-
gen für den Fachbereich zuständig. Er nimmt die Berichte des Dekanats entgegen und 
kann über die Angelegenheiten des Fachbereichs Auskunft verlangen (§ 28 Abs. 1 HG). 

(2) Der Fachbereichsrat ist insbesondere zuständig für: 

1. Erlass und Änderung der Ordnung des Fachbereichs, 
2. Wahl der Dekanin/des Dekans und der Prodekaninnen/Prodekane, 
3. Beschlussfassung über Zugangs- und Zulassungsordnungen, Studienpläne, Studien-, 

Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen, 
4. Beratung über die Grundsätze der Verteilung der dem Fachbereich zugewiesenen 

Personalmittel, Sachmittel und Räumlichkeiten und die Entwicklung eigener Kon-
zepte hierzu, 

5. Beschlussfassung über die Struktur des Fachbereichs und über Vorschläge des 
Fachbereichs zu den Strukturplänen der Westfälischen Wilhelms-Universität, soweit 
sie den Fachbereich betreffen, und die Entwicklung eigener Konzepte hierzu, 

6. Beschlussfassung über die Errichtung neuer und Änderung sowie Aufhebung beste-
hender wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten des Fachbereichs, 

7. Erlass und Änderung der Ordnungen für die wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Betriebseinheiten des Fachbereichs, 

8. Vorschläge zur Besetzung von Stellen für Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer, 
9. Habilitationen, 
10. Entscheidung über die Verleihung der Bezeichnung "Honorarprofessorin"/ "Hono-

rarprofessor" und die Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßige Professo-
rin"/"außerplanmäßiger Professor" nach Maßgabe der entsprechenden Ordnungen, 

11. Verleihung des Grades und der Würde einer Doktorin/ eines Doktors ehrenhalber 
(Dr. h.c.) nach Maßgabe der Promotionsordnung, 

12. Bildung von Ausschüssen und von Kommissionen, 
13. Anträge an den Senat und an das Rektorat auf Anordnung oder Aufhebung von Zu-

lassungsbeschränkungen, 
14. Stellungnahme und Entgegennahme des Berichts der Dekanin/ des Dekans. 
 

(3) Der Fachbereichsrat kontrolliert die Amtsausführung des Dekanats. Er kann jederzeit 
vom Dekanat Auskunft über die Angelegenheiten des Fachbereichs und Rechenschaft 
über die Ausführung von Fachbereichsratsbeschlüssen verlangen (§27 Abs. 1 Satz 7 HG). 

(4) Soweit der Fachbereichsrat nach dem Hochschulgesetz an Entscheidungen des Dekanats 
mitwirkt, können die dem Fachbereichsrat angehörenden Vertreterinnen/Vertreter einer 
Gruppe gemäß § 3 Abs. 2 dem Dekanat ein vom Fachbereichsratsbeschluss abweichendes 
einstimmiges Votum (Sondervotum) vorlegen, über welches das Dekanat vor seiner Ent-
scheidung zu beraten hat. Auf Verlangen ist das Votum gemeinsam mündlich zu erörtern 
(§ 28 Abs. 7 HG). 

(5) Die Mitglieder des Fachbereichsrats sowie ihre Stellvertreter nach § 12 (1) haben das 
Recht, die Akten des Fachbereichs Biologie der Westfälischen Wilhelms-Universität ein-
zusehen, soweit sie sich auf Gegenstände beziehen, die in die Zuständigkeit des Fachbe-
reichsrats fallen, und rechtliche Gründe nicht entgegenstehen. 
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(6) In Angelegenheiten der Lehre und des Studiums, insbesondere in Angelegenheiten der 
Studienreform, der Evaluation von Studium und Lehre, sowie hinsichtlich des Erlasses 
oder der Änderung von Prüfungsordnungen, werden der Fachbereichsrat sowie die Deka-
nin oder der Dekan von dem Studienbeirat des Fachbereichs beraten. 

 
§ 10 

Zusammensetzung des Fachbereichsrats 
 

Dem Fachbereichsrat gehören gemäß Art. 16 Abs. 1 UV an: 

1. die Dekanin/der Dekan als Vorsitzende/Vorsitzender mit beratender Stimme, 
2. die Prodekaninnen/ Prodekane mit beratender Stimme, 
3. Acht Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschulleh-

rer, 
4. drei Vertreterinnen /Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 
5. drei Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Studierenden, 
6. eine Vertreterin/Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tech-

nik und Verwaltung, jeweils mit Stimmrecht. 
 
 

§ 11 
Wahl der Mitglieder des Fachbereichsrats 

 
(1) Die Vertreterinnen/Vertreter der Mitgliedergruppen (gem. § 3 Abs. 2) des Fachbereichs-

rats mit Ausnahme der Dekanin/des Dekans und der Prodekaninnen/ Prodekane werden 
in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den jeweiligen Mitglieder-
gruppen des Fachbereichs getrennt gewählt (§13 Abs. 1 Satz 1 HG). Ihre Amtszeit be-
trägt zwei Jahre; die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr. Der Fach-
bereichsrat ist nach Maßgabe der Bestimmungen des § 11c HG geschlechtsparitätisch 
zu besetzen. 

(2) Das Nähere regelt die Wahlordnung für die Fachbereichsräte in der jeweils geltenden 
Fassung (§13 Abs. 1 Satz 2 HG). 

 
§ 12 

Stellvertretung 
 

(1) Für die Mitglieder des Fachbereichsrats aus den Gruppen § 3 Abs. 2 sind nach Maßgabe 
der Wahlordnung für die Fachbereichsräte stellvertretende Mitglieder zu wählen. 

(2) Die stellvertretenden Mitglieder vertreten die ordentlichen Mitglieder im Falle der Ver-
hinderung und haben dann alle Rechte und Pflichten eines Mitglieds des Fachbereichs-
rats. 

(3) Die Vertretung erfolgt in der Reihenfolge der Platzierung auf der jeweiligen Reservelis-
te. 
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(4) Die Verhinderung ist dem Dekanat frühzeitig mitzuteilen. Das Dekanat hat die Ladung 
der Vertreterin/des Vertreters unverzüglich zu veranlassen. 

 
§ 13 

Geschäftsordnung 
 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie gibt sich eine Geschäftsordnung. Bis dahin 
gilt die Geschäftsordnung des Senats der Westfälischen Wilhelms-Universität entsprechend. 

 
§ 14 

Einberufung 
 

(1) Der Fachbereichsrat wird von der Dekanin/vom Dekan einberufen und tritt unter der 
Leitung der Dekanin/des Dekans zusammen. Der Fachbereichsrat ist innerhalb von vier 
Wochen einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel seiner Mitglieder dies unter Anga-
be des Beratungsgegenstandes verlangt. Von der Einberufung sind die Rektorin/der 
Rektor der Westfälischen Wilhelms-Universität, die jeweils ersten stellvertretenden 
Mitglieder des Fachbereichsrats, die Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer der wissen-
schaftlichen Einrichtungen, die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs und die 
Fachschaftsräte des Fachbereichs unter Mitteilung der Tagesordnung zu unterrichten. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis 
auf 24 Stunden verkürzt werden. Die Dekanin/der Dekan soll in jeder Sitzung den vo-
raussichtlichen Termin der nächsten Sitzung bekannt geben. 

(3) Bei Bedarf finden Sitzungen auch in der vorlesungsfreien Zeit statt (§ 12 Abs. 4 HG). 

 

§ 15 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Der Fachbereichsrat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung beraten 

und beschließen. 

(2) Der Fachbereichsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit muss zu Beginn der Sitzung festgestellt 
werden. Der Fachbereichsrat bleibt beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit 
nicht auf Antrag eines Mitglieds festgestellt ist.  

 (3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, so ist der 
Fachbereichsrat in der zur Beratung derselben Angelegenheit einberufenen Sitzung un-
abhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der Ladung muss 
hierauf ausdrücklich hingewiesen werden. 

(4) Für die Wahl der Dekanin/des Dekans und der Prodekaninnen/Prodekane ist im Unter-
schied zu Abs. 3 Satz 1 für die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
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(5) Schriftliche Abstimmungen kann die/der Vorsitzende mit Ermächtigung des 
Fachbereichrates oder in Ausnahmefällen auch aus eigenem Entschluss durchführen. 
Der Ablauf richtet sich gemäß § 56 der Geschäftsordnung des Senats.  

 
§ 16 

Tagesordnung 
 

(1) Die Tagesordnung wird von der Dekanin/dem Dekan vorgeschlagen. Sie/er hat bei der 
Aufstellung der Tagesordnung Anträge und Anregungen aus dem Fachbereich zu be-
rücksichtigen. 

(2) Anträge und Anregungen auf Aufnahme eines Punktes in den Tagesordnungsvorschlag 
müssen der Dekanin/dem Dekan bei ordentlichen Sitzungen spätestens neun Tage vor 
der Sitzung, bei außerordentlichen Sitzungen spätestens eine Woche vor der Sitzung 
vorliegen. Antragsberechtigt sind Mitglieder des Fachbereichs. Wird die Aufnahme ei-
nes Punktes in den Tagesordnungsvorschlag von mindestens einem Fünftel der Mitglie-
der des Fachbereichsrats verlangt, so muss ihn die Dekanin/der Dekan aufnehmen, es 
sei denn, sie/er hält die Behandlung dieses Punktes durch den Fachbereichsrat für 
rechtswidrig. 

(3) In dem Tagesordnungsvorschlag soll die Dekanin/der Dekan Punkte, die bereits auf der 
Tagesordnung der letzten Sitzung des Fachbereichsrats gestanden haben, in dieser aber 
nicht erledigt wurden, mit Vorrang berücksichtigen. 

(4) Jedes Fachbereichsratsmitglied kann bis zur Feststellung der Tagesordnung Dringlich-
keitsanträge zur Aufnahme von Tagesordnungspunkten stellen. Der Antrag und seine 
Dringlichkeit sind zu begründen. Für die Aufnahme in die Tagesordnung ist eine Mehr-
heit von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder, für die Aufnahme von Wahlen 
in die Tagesordnung Einstimmigkeit der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Auf 
Abwahl gerichtete Anträge können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. 

(5) Über die Feststellung der Tagesordnung entscheidet der Fachbereichsrat zu Beginn der 
Sitzung. 

 
§ 17 

Stimmrecht 
 

(1) Mitglieder und Angehörige des Fachbereichs dürfen - unbeschadet ihres Anspruchs auf 
rechtliches Gehör - nicht an der Beratung und Abstimmung über Angelegenheiten teil-
nehmen, die ihnen selbst, ihren Ehegatten, ihren Verwandten bis zum dritten oder Ver-
schwägerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihnen Kraft gesetzlicher oder 
rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht vertretenen Personen einen unmittelbaren per-
sönlichen Vorteil oder Nachteil bringen können. Amtshandlungen, die unter der Mit-
wirkung einer nach Satz I ausgeschlossenen Person erfolgt sind, sind aufzuheben, wenn 
die Mitwirkung für das Ergebnis ausschlaggebend war oder gewesen sein könnte und 
Rechte Dritter nicht entgegenstehen. 
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(2) Bei Entscheidungen über Prüfungsleistungen einschließlich Habilitationen und Promo-
tionen steht das Stimmrecht nur Personen zu, die selbst mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  

(3) In Angelegenheiten der Lehre und Forschung mit Ausnahme der Berufung von Profes-
sorinnen und Professoren haben die einem Gremium angehörenden Mitglieder der 
Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung Stimmrecht, 
soweit sie entsprechende Funktionen in der Hochschule wahrnehmen und über besonde-
re Erfahrungen im jeweiligen Bereich verfügen. Über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Satz 1 entscheidet die oder der Vorsitzende des Gremiums zu Beginn der 
Amtszeit des Gremienmitgliedes und in Zweifelsfällen das Rektorat (§ 11 Abs. 3 HG). 

 
§ 18 

Beschlussfassung 
 

(1) Abstimmungen sind in der Regel offen. Geheime Abstimmungen finden in Personalan-
gelegenheiten sowie auf Antrag eines anwesenden stimmberechtigten Fachbereichs-
ratsmitglieds statt (§ 12 Abs. 2 HG). In Prüfungsangelegenheiten kann durch die jewei-
lige Prüfungsordnung eine abweichende Regelung getroffen werden (§ 12 Abs. 2 HG). 

(2) Die Formulierung der Anträge erfolgt so, dass über sie mit Ja oder Nein abgestimmt 
werden kann. Negativ formulierte Anträge sollen vermieden werden. Soweit gesetzlich, 
in der Verfassung der Westfälischen Wilhelms-Universität oder in dieser Ordnung 
nichts anderes geregelt ist, ist zu einem Beschluss die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erforderlich. Diese Mehrheit ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der 
Nein-Stimmen übersteigt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen; 
dies gilt nicht für die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt. 

(3) Jedes Mitglied des Fachbereichsrats, das bei einer Beschlussfassung überstimmt worden 
ist, kann verlangen, dass seine abweichende Meinung im Protokoll vermerkt und dass 
Beschlüssen, die anderen Stellen zugeleitet werden, sein Sondervotum beigefügt wird. 
Sondervoten müssen in der Sitzung angemeldet und binnen einer von der/dem Vorsit-
zenden zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich mit Begründung eingereicht 
werden. Ist geheime Abstimmung beantragt worden, kann jedes stimmberechtigte Mit-
glied für den Fall, dass die Abstimmung nicht das von ihm befürwortete Ergebnis er-
bringt, sich die Abgabe eines Sondervotums vorbehalten. Sondervoten sind im Protokoll 
zu erwähnen (§ 12 Abs. 3 HG). 

(4) Entscheidungen, die die Berufung von Professorinnen/Professoren unmittelbar berüh-
ren, bedürfen außer der Mehrheit des Fachbereichsrates, der Mehrheit der dem Fachbe-
reichsrat angehörenden Mitglieder aus dem Kreis der Professorinnen/Professoren inner-
halb der Gruppe der Hochschullehrinnen/ Hochschullehrer. Kommt danach ein Be-
schluss des Fachbereichsrates auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zustande, so 
genügt für eine Entscheidung die Mehrheit der dem Fachbereichsrat angehörenden Mit-
glieder der Gruppe der Hochschullehrinnen/ Hochschullehrer. Wird ein Berufungsvor-
schlag mit der Mehrheit der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer verab-
schiedet, ist die Mehrheit des Fachbereichsrates berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren 
Berufungsvorschlag vorzulegen. Entsprechendes gilt für alle Mitglieder der Hochschul-
lehrerinnen/ Hochschullehrer bei Entscheidungen über die Berufung von Juniorprofes-
sorinnen/ Juniorprofessoren (§ 7 Berufungsordnung WWU). Der Beschluss des Fachbe-
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reichsrats über den Vorschlag zur Besetzung einer Stelle einer Professorin/eines Profes-
sors bedarf anschließend der Zustimmung der Mehrheit der Gruppe der Professorin-
nen/Professoren des Fachbereichs (§ 5 Abs. 4 Berufungsordnung WWU). 

(5) Bei der Beratung über Berufungsvorschläge, Habilitationen und Habilitations- und 
Promotionsordnungen sind alle Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ 
Hochschullehrer, die Mitglieder des Fachbereichs sind, ohne Stimmrecht teilnahmebe-
rechtigt (§ 28 Abs. 5 HG, § 5 Abs. 2 Berufungsordnung WWU). 

(6) Wahlen zu Gremien des Fachbereichsrats sind auf Antrag geheim, vorbehaltlich eines 
abweichenden mehrheitlichen Beschlusses. Die Mitglieder des Fachbereichsrats wählen 
ihre Vertreterinnen bzw. Vertreter für die Gremien nach Gruppen getrennt. Gewählt ist, 
wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der jeweiligen Gruppe erhält, soweit in 
der Verfassung der Westfälischen Wilhelms-Universität nicht etwas anderes festgelegt 
ist. Enthaltungen gelten als abgegebene Stimmen. Das Nähere regeln die jeweiligen 
Wahlordnungen oder die Geschäftsordnung. 

 
§ 19 

Öffentlichkeit 
 

(1) Die Sitzungen des Fachbereichsrats sind für die Mitglieder und Angehörigen des Fach-
bereichs nach Maßgabe der verfügbaren Plätze öffentlich (§ 12 Abs. 2 Satz 1 HG). 
Durch Beschluss kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge auf Aus-
schluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und 
entschieden werden. Das Hausrecht bleibt hiervon unberührt. Personalangelegenheiten, 
Prüfungssachen einschließlich Habilitationen und Promotionen werden in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt (§ 12 Abs. 2 Satz 3 HG). Die übrigen Gremien des Fachbereichs 
tagen grundsätzlich nichtöffentlich.  

(2) Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so sind die Mitglieder des Fachbereichsrats und 
die anwesenden stellvertretenden Mitglieder zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit 
dies durch Beschluss besonders festgestellt ist. Personal- und Prüfungsangelegenheiten 
einschließlich Habilitationen und Promotionen, Grundstücksangelegenheiten sowie 
Meinungsäußerungen der an der Beratung in nichtöffentlicher Sitzung Beteiligten sind 
vertraulich. 

(3) Die Dekanin/der Dekan stellt sicher, dass die Mitglieder und Angehörigen des Fachbe-
reichs über die Tätigkeit des Fachbereichsrats angemessen unterrichtet werden (§ 12 
Abs. 5 HG). Dazu sollen die Tagesordnung und die gefassten Beschlüsse in geeigneter 
Form bekannt gegeben und die Niederschriften dazu zugänglich gemacht werden; das 
gilt nicht für Angelegenheiten nach Abs. 2 Satz 2 sowie in sonstigen vertraulichen An-
gelegenheiten. 

 

§ 20 
Protokolle 

 
(1) Über die Sitzungen des Fachbereichsrats sind Beschlussprotokolle von einer/einem Mit-

arbeiter(in) des Fachbereichs unverzüglich anzufertigen und zu veröffentlichen.. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass die Genehmigung des Protokolls durch den Fachbereichsrat 
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noch aussteht. Zur angemessenen Unterrichtung der Mitglieder des Fachbereichs kön-
nen dem Beschlussprotokoll weitere Informationen aus der Sitzung des Fachbereichsra-
tes beigefügt werden. Der nicht öffentliche Teil der Protokolle wird nur den Mitgliedern 
des Fachbereichsrats, deren Stellvertretern und dem Dekanat zugänglich gemacht. 

(2) Von der Veröffentlichung einzelner Beschlüsse kann durch Beschluss des Fachbereichs-
rats aus wichtigem Grund vorläufig abgesehen werden. Von der Veröffentlichung ist 
abzusehen, wenn das aus überwiegenden Gründen des Persönlichkeitsschutzes geboten 
ist. 

(3) Beschlüsse gem. Abs. 2 Satz I bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung von 
mindestens zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Fachbereichsrats. Bis 
zur Veröffentlichung davon betroffener Beschlüsse sind die Mitglieder des Fachbe-
reichsrats und sonst bei der Sitzung anwesende Personen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. 

(4) Über die Genehmigung des Protokolls beschließt der Fachbereichsrat auf seiner nächs-
ten Sitzung. 

(5) Mit Änderung genehmigte Protokolle sind in der gleichen Weise zu veröffentlichen wie 
die ursprüngliche Fassung des Protokolls. 

(6) Genehmigte Protokolle sind dem Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität un-
verzüglich zu übersenden. 

 

§ 21 
Hinzuziehung anderer Personen 

 
(1) Der Fachbereichsrat kann zu seinen Sitzungen Sachverständige und Betroffene in an-

gemessener Weise hinzuziehen. 

(2) Werden Fragen eines Fachs/einer Fachrichtung behandelt, das/die im Fachbereichsrat 
nicht durch eine Professorin/ einen Professor vertreten ist, so ist mindestens einer Pro-
fessorin /einem Professor dieses Fachs/dieser Fachrichtung Gelegenheit zu geben, an 
den Beratungen teilzunehmen. 

(3) Vor Beschlussfassung des Fachbereichsrats über Angelegenheiten, die eine wissen-
schaftliche Einrichtung oder eine Betriebseinheit des Fachbereichs unmittelbar berüh-
ren, ist deren Leiterin/Leiter Gelegenheit zu geben, an den Beratungen teilzunehmen. 

(4) Vor der Beschlussfassung über Berufungsvorschläge, Habilitationen, Habilitations- und 
Promotionsordnungen sind alle Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ 
Hochschullehrer und alle Habilitierten, die Mitglieder des Fachbereichs sind, gleichzei-
tig mit den Mitgliedern des Fachbereichsrat durch Übersendung der Tagesordnung zu 
benachrichtigen. 

(5) Der Fachbereichsrat kann beschließen, Nichtmitglieder mit Rederecht an den Sitzungen 
teilnehmen zu lassen. Rederecht haben im Übrigen Personen, die aufgrund der Verfas-
sung der Westfälischen Wilhelms-Universität an Beratungen zu beteiligen sind, oder die 
als Sachkundige aus der Westfälischen Wilhelms-Universität oder als Sachverständige 
aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichsrats zugezogen worden sind. In vertrauli-
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chen Angelegenheiten sind die Nichtmitglieder von der Dekanin/vom Dekan zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 

 
 

§ 22 
Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen und Beauftragte des Fachbereichsrats 

 
(1) Der Fachbereichsrat kann für seine Aufgaben und zur Beratung des Dekanats Ausschüs-

se, Kommissionen und Arbeitsgruppen bilden und Beauftragte einsetzen (§ 12 Abs. 1 
Sätze 3 und 4 HG); diese sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 11 c HG ge-
schlechtsparitätisch zu besetzen. 

(2) Bei der Zusammensetzung der Kommissionen und Ausschüsse ist darauf zu achten, 
dass die wissenschaftlichen Einrichtungen in einem angemessenen Verhältnis vertreten 
sind. Ferner sollte im Vorliegen einer persönlichen Befangenheit auf die gleichzeitige 
Mitgliedschaft in Kommissionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen verzichtet werden.  

(3) Zur Vorbereitung seiner Entscheidungen sowie zur Beratung des Dekanats bildet der 
Fachbereichsrat einen Studienbeirat. Der Studienbeirat berät den Fachbereichsrat und 
das Dekanat in Angelegenheiten der Lehre und des Studiums, insbesondere in Angele-
genheiten der Studienreform, der Evaluation von Studium und Lehre sowie hinsichtlich 
des Erlasses oder der Änderung von Prüfungsordnungen.  

(4) Der Fachbereichsrat berät und entscheidet über die vom Studienbeirat vorgeschlagenen 
Prüfungsordnungen und Prüfungsordnungsänderungen (HG § 64 Abs. 1). Falls der 
Fachbereichsrat einem Vorschlag des Studienbeirats bzgl. Prüfungsordnungen nicht fol-
gen oder ohne einen Vorschlag entscheiden will, kann er, soweit die Entscheidung or-
ganisatorische Regelungen der Prüfungsordnung betrifft, mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Stimmen den Vorschlag ersetzen oder ohne einen Vorschlag entschei-
den; betrifft der Entscheidungsgegenstand andere als organisatorische Regelungen, 
reicht die Mehrheit seiner Stimmen. Organisatorische Regelungen sind die Anzahl der 
Prüfungen und der Module sowie das Prüfungsverfahren. 

(5) Der Studienbeirat besteht in seiner einen Hälfte aus fünf Lehrenden, davon drei Hoch-
schullehrern und zwei Akademischen Mitarbeitern inklusive der Studiendekanin/ dem 
Studiendekan für Lehre und studentische Angelegenheiten als Vorsitzende(n), sowie in 
seiner anderen Hälfte aus fünf Vertreterinnen/Vertretern der Gruppe der Studierende. 

(6) Die Mitglieder des Studienbeirates, außer der Studiendekanin oder dem Studiendekan, 
werden vom Fachbereichsrat gewählt. Hierbei ist das Gebot der geschlechtergerechten 
Zusammensetzung (§ 11 c HG NRW) zu beachten. Für die Mitglieder des Studienbeira-
tes sollen Stellvertreterinnen/Stellvertreter gewählt werden. Die Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter vertreten die gewählten Mitglieder im Falle der Verhinderung und ha-
ben dann alle Rechte und Pflichten eines Mitglieds des Studienbeirates.  

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Studienbeirates aus der Gruppe der Studierenden be-
trägt ein Jahr. Die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Studienbeirates beträgt vier Jah-
re. Wiederwahlen sind zulässig.  

(8) Der Studienbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, da-
runter mindestens jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Lehrenden und eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Studierenden, anwesend ist. Jedes anwesende Mit-
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glied des Studienbeirates verfügt über eine Stimme. Zu einem Beschluss ist die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen gelten als nicht abge-
gebene Stimmen. Ein Antrag ist bei Stimmengleichheit abgelehnt.  

(8) Der Fachbereichsrat kann ferner im Rahmen seiner Zuständigkeit Kommissionen und 
Ausschüsse mit inhaltlich begrenzten Aufgaben bilden. Die Aufgaben solcher Kommis-
sionen und Ausschüsse sind vom Fachbereichsrat inhaltlich festzulegen und zu befris-
ten. 

(9) Die Mitglieder der Kommissionen und Ausschüsse gemäß Abs. 8 werden vom Fachbe-
reichsrat nach Gruppen getrennt gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder der Kommissio-
nen und Ausschüsse gem. Abs. 8 beträgt zwei Jahre, für Studierende ein Jahr;. Wieder-
wahl ist zulässig. 

(10) Der Fachbereichsrat wählt die Vorsitzende/den Vorsitzenden einer Kommission oder 
eines Ausschusses gemäß Abs. 8 aus der Mitte der stimmberechtigten Kommissions-
mitglieder; die Vorsitzende/der Vorsitzende behält ihr/sein Stimmrecht. 

(11) Die Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen und die Beauftragten haben das 
Recht, die Akten der Westfälischen Wilhelms-Universität einzusehen, soweit sie sich 
auf Gegenstände beziehen, die in die Zuständigkeit der jeweiligen Kommissionen oder 
Ausschüsse bzw. der/des jeweiligen Beauftragten fallen, und rechtliche Gründe nicht 
entgegenstehen. 

 
§ 23 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs 
 

(1) Der Fachbereichsrat soll eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertreterin des 
Fachbereichs bestellen (§ 24 Abs.3 HG). 

(2) Zur Gleichstellungsbeauftragten und deren Vertreterinnen im Fachbereich können nur 
weibliche Mitglieder des Fachbereichs bestellt werden. (§ 15 Abs. 3 Landesgleichstel-
lungsgesetz). 

(3) Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten des Fachbereichs ist es, im Rahmen der Mit-
wirkung des Fachbereichs bei der Erfüllung der Aufgabe der Westfälischen Wilhelms- 
Universität gem. § 3 Abs. 4 HG mit der Gleichstellungsbeauftragten der Westfälischen 
Wilhelms-Universität und der Gleichstellungskommission zusammen zu arbeiten. Sie 
wirkt auf die Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der 
Aufgaben des Fachbereichs hin und unterstützt die Dekanin/ den Dekan bei der Bericht-
erstattung zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Fachbereich. Sie kann in 
Stellvertretung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten an Sitzungen der Fachbe-
reichsräte und der Berufungskommissionen und anderer Gremien der Fachbereiche teil-
nehmen. (§ 24 Abs. 3 HG).  

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs hat im gesetzlich zulässigen Rahmen 
Teilnahmerecht und Rederecht in allen Gremien des Fachbereichs, soweit es um Ange-
legenheiten geht, die die Belange der weiblichen Mitglieder und Angehörigen des 
Fachbereichs unmittelbar berühren. Als Belange der weiblichen Mitglieder und Ange-
hörigen des Fachbereichs gelten auch Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen. 
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(5) Die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten des Fachbereichs und ihrer Vertreterinnen 
beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit von Angehörigen der Gruppe der Studierenden beträgt 
ein Jahr. Wiederwahlen sind zulässig. 

 
 

§ 24 
Berufungskommission 

 
(1) Der Fachbereichsrat bildet zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags eine Beru-

fungskommission, der mindestens angehören 

o vier Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer  

o drei Mitglieder aus den anderen Gruppen, darunter mindestens  
 ein Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter  
 und mindestens ein Vertreter der Gruppe der Studierenden. 

(2) Die Mitglieder der Berufungskommission werden von den jeweiligen Gruppen im 
Fachbereichsrat getrennt gewählt. Die Mitgliederzahl kann bis auf 19 erhöht werden. 
Dabei darf die Zahl der Mitglieder aus anderen Gruppen die der Hochschullehrerinnen/ 
Hochschullehrer weder erreichen noch um mehr als zwei unterschreiten; die Anzahl der 
Studierenden und der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter darf um nicht mehr 
als eins voneinander abweichen (§ 3 Abs. 1 Berufungsordnung der WWU). Für jede in 
die Berufungskommission vertretene Mitgliedergruppe können bis zu zwei stellvertre-
tende Mitglieder in die Kommission gewählt werden. Sie sollen an den Sitzungen der 
Kommission teilnehmen. An Beschlussfassungen können sie im Vertretungsfall nur 
dann teilnehmen, wenn sie während der für die Entscheidungsfindung maßgeblichen 
Verfahrensteile in den Sitzungen der Kommission anwesend waren (§ 3 Abs. 3 Beru-
fungsordnung WWU). 

(3) In die Berufungskommission können vom Fachbereichsrat auch Mitglieder anderer 
Fachbereiche und Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer anderer wissenschaftlicher 
Hochschulen mit Stimmrecht oder mit beratender Stimme gewählt werden (§ 3 Abs. 1 
Berufungsordnung WWU). 

(4) Zur/zum Vorsitzenden der Berufungskommission wird vom Fachbereichsrat eine/ein 
hauptberuflich an der Westfälischen Wilhelms-Universität tätige Professorin/tätiger 
Professor, die/der Mitglied der Berufungskornmission ist, gewählt. Die/der Vorsitzende 
muss im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten privatrechtli-
chen Dienstverhältnis stehen (§ 3 Abs. 7 Berufungsordnung WWU). 

(5) Die Berufungskommission kann Mitglieder der Universität, auch aus anderen Fachbe-
reichen, sowie Sachkundige/Sachverständige anderer Institutionen mit beratender 
Stimme hinzuziehen (§ 3 Abs. 8 Berufungsordnung WWU). 

(6) Die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs ist in der Berufungskommission Mit-
glied mit beratender Stimme (§ 3 Abs. 4 Berufungsordnung WWU). 

(7) Sofern Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen vorliegen, ist die Schwerbehin-
dertenvertretung der Universität hinzuzuziehen (§ 4 Abs. 7 Berufungsordnung WWU). 
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(8) Grundsätzlich sollen Berufungskommissionen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. 
Sollte dies nicht möglich sein, so muss jeder Berufungskommission mindestens eine 
Wissenschaftlerin angehören, nach Möglichkeit eine Professorin. Es soll mindestens ei-
ne weitere Frau Mitglied der Berufungskommission sein. Falls in dem Fachbereich Bio-
logie keine Wissenschaftlerinnen vertreten sind, können Wissenschaftlerinnen aus be-
nachbarten Fächern der Hochschule oder Professorinnen gleicher oder benachbarter Fä-
cher von anderen Hochschulen in die Berufungskommission gewählt werden. Ist dies 
aus zwingenden Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen (§ 3 
Abs. 6 Berufungsordnung WWU). 

(9) Erlangt ein Mitglied der Berufungskommission Kenntnis, dass gegenüber einem oder 
mehreren der Bewerberinnen oder Bewerber ein relativer Befangenheitsgrund vorliegt, 
legt er diesen Umstand einschließlich der Gründe, aus denen sich die Befangenheit oder 
die Besorgnis einer Befangenheit ergeben kann, unverzüglich der Vorsitzenden / dem 
Vorsitzenden der Berufungskommission offen, die/der hierüber die Berufungskommis-
sion informiert. Ist der Vorsitzende / die Vorsitzende selbst befangen, übernimmt diese 
Aufgabe der oder die stellvertretende Vorsitzende, in Ermangelung eines Stellvertreters 
das dienstälteste Mitglied aus der Gruppe der Professoreninnen/Professoren (§ 3a Abs. 
3 Berufungsordnung WWU). 

 

IV.  HABILITATIONEN, PROMOTIONEN UND ANDERE AKADEMISCHE 
PRÜFUNGEN IM FACHBEREICH 

 
 
 

§ 25 
Habilitationen 

 
(1) Der Fachbereich nimmt Habilitationsverfahren nach Maßgabe der Regelungen in der 

Habilitationsordnung durch den Fachbereichsrat vor (§ 68 Abs. 1 HG). 

(2) Bei Entscheidungen in Habilitationsverfahren haben nur die Mitglieder aus der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer und andere habilitierte Mitglieder des 
Fachbereichsrats Stimmrecht. Daneben sind alle Mitglieder der Gruppe der Professorin-
nen/Professoren der Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie die Mitglie-
der des Fachbereichsrates berechtigt, an den Entscheidungen des Fachbereichsrats in 
Habilitationsangelegenheiten beratend mitzuwirken (§ 6 Habilitationsordnung FB 13). 

(3) Der Fachbereich ist berechtigt, zu Habilitationen Professorinnen/Professoren anderer 
Fachbereiche der Universität und anderer Universitäten beratend hinzuzuziehen (§ 6 
Abs. 2 Habilitationsordnung FB 13). 

(4) Das Nähere regelt die Habilitationsordnung (§ 68 Abs. 1 Satz 2 HG). 

 
§ 26 

Promotionskommissionen 
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(1) Die Prüfungskommission für die Prüfung zum Dr. rer. nat. bzw. zum PhD wird jeweils 
von der Dekanin/dem Dekan eingesetzt. Das Nähere regelt die Promotionsordnung. 

(2) Der Fachbereichsrat wählt einen Promotionsausschuss. Das Nähere regelt die Promo-
tionsordnung. 

 
§ 27 

Prüfungen 
 
(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die nach 

Überprüfung durch das Rektorat vom Fachbereichsrat erlassen werden. Wird für die Er-
arbeitung einer Prüfungsordnung eine eigene Kommission eingesetzt, so sind die Stu-
dierenden wie in dem Studienbeirat zu beteiligen.  

(2) Promotionsprüfungen zum Dr. rer. nat. bzw. zum PhD werden vom Fachbereich Biolo-
gie durchgeführt, solche zum Dr. paed. vom Promotionsausschuss für den Doktor in den 
Erziehungswissenschaften. 

(3) Das Nähere regeln die Promotions- bzw. Prüfungsordnungen, die vorzusehen haben, 
dass bei Entscheidungen über Prüfungsleistungen das Stimmrecht außer den Professo-
rinnen und Professoren nur Personen zugestanden werden kann, die selbst mindestens 
durch die Prüfung festzustellende oder gleichwertige Qualifikationen besitzen (§ 65 
Abs. 1 Satz 2 HG). Zu Promotionsprüfungen und anderen akademischen Prüfungen 
können entsprechend den Ordnungen Professorinnen und Professoren anderer Fachbe-
reiche mit Stimmrecht oder beratend hinzugezogen werden. 

 
§ 28 

Studienordnungen 
 
Für jeden Studiengang beschließt der Fachbereichsrat eine Studienordnung bzw. Prüfungs-
ordnung und ggf. Zugangs- und Zulassungsordnungen. Den Studien- bzw. Prüfungsordnun-
gen ist ein Studienverlaufsplan anzufügen (§ 58 Abs. 3 HG). Wird für die Erarbeitung einer 
Studienordnung eine eigene Kommission eingesetzt, so sind die Studierenden wie in dem 
Studienbeirat zu beteiligen.  

 
 

V.  MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
 
 

§ 29 
Fakultät  

 
Die Fachbereiche 10-14 bilden nach Maßgabe der Beschlüsse des Rektorats und unter Be-
rücksichtigung des Hochschulentwicklungsplans die Mathematisch- Naturwissenschaftliche 
Fakultät. 
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VI.  ORGANISATION DES FACHBEREICHES 
 
 

§ 30 
Organisation der wissenschaftlichen Einrichtungen  

 
(1) Unter der Verantwortung des Fachbereichs bestehen zurzeit folgende wissenschaftliche 

Einrichtungen: 
 

 Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen (IBBP)  
 Institut für Evolution und Biodiversität (IEB) mit Botanischem Garten 
 Institut für Molekulare Mikrobiologie und Biotechnologie (IMMB)  
 Institut für Molekulare Zellbiologie (IMZ) 
 Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie (INVB)  
 Institut für Zoophysiologie (IZP)  
 Zentrum für Didaktik der Biologie (ZDB) 

 
 
(2) Unter der Verantwortung des Fachbereichs können wissenschaftliche Einrichtungen (In-

stitute und ähnliche Einrichtungen) gebildet werden, soweit dies zweckmäßig ist und 
Personalmittel und Sachmittel des Fachbereichs in größerem Umfang ständig bereitge-
stellt werden können. 

(3) Die Aufgaben der wissenschaftlichen Einrichtungen sind bei ihrer Errichtung oder Än-
derung durch den Fachbereich zu bestimmen. 

(4) Über die Errichtung neuer, die Änderung und Auflösung bestehender wissenschaftlicher 
Einrichtungen beschließt der Fachbereichsrat. 

(5) Ist eine wissenschaftliche Einrichtung auch einem oder mehreren anderen Fachbereichen 
fachlich zuzuordnen, so ist durch eine Vereinbarung zwischen dem Fachbereich und 
dem anderen beteiligten Fachbereich bzw. den anderen beteiligten Fachbereichen die 
Zuordnung zu einem der Fachbereiche und Art und Umfang der Beteiligung des anderen 
Fachbereichs bzw. der anderen Fachbereiche festzulegen. 

(6) Der Fachbereich ist verpflichtet, im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel unter 
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen die wissenschaftlichen Einrichtungen 
so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben in Forschung und Lehre erfüllen können. 

(7) Der Fachbereich kann Betriebseinheiten bilden (§ 29 Abs. 2 HG) Das Nähere regeln 
Ordnungen für die Betriebseinheiten.  

(8) Der Fachbereich Biologie kann zur Unterstützung des Dekanats und für institutsübergrei-
fende Aufgaben in der Lehre eine übergeordnete Organisationseinheit bilden. Das Nähe-
re kann die Ordnung für die Organisationseinheit regeln. 

 
§ 31 

Aufgaben 
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(1) Die wissenschaftlichen Einrichtungen entscheiden gemäß Hochschulgesetz eigenständig 
über die Verwendung der ihnen zugewiesenen Mittel und über den Einsatz ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie nicht einer Hochschullehrerin oder einem Hoch-
schullehrer zugeordnet sind. Sie treffen Personalentscheidungen eigenständig. Der Fach-
bereichsrat kann ihnen im Rahmen der Aufgabenbestimmung weitere Angelegenheiten 
aus seinem Zuständigkeitsbereich zur selbständigen Entscheidung übertragen. 

(2) Die einer wissenschaftlichen Einrichtung zugeordneten Hochschullehrerinnen/ Hoch-
schullehrer sind verantwortlich für Forschung und Lehre auf dem Aufgabengebiet der 
wissenschaftlichen Einrichtung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre 
sind ihnen von der wissenschaftlichen Einrichtung Räumlichkeiten zur Verfügung zu 
stellen. Der Vorschlag an das Rektorat für die Einstellung von Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern und die Entscheidung über deren Tätigkeit, sowie die Entscheidung 
über die Verwendung der Sachmittel obliegt innerhalb ihrer Aufgabenbereiche den ein-
zelnen Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrern; § 37 Abs. 3 HG bleibt hiervon unbe-
rührt. 

 
§ 32 

Vorstand 
 

(1) Jede wissenschaftliche Einrichtung wählt einen Vorstand. 

(2) Dem Vorstand gehören die der wissenschaftlichen Einrichtung zugeordneten Mitglieder 
der Gruppe der Hochschullehrinnen/Hochschullehrer sowie stimmberechtigte Vertrete-
rinnen/Vertreter der anderen Gruppen gemäß § 3 Abs. 2 im Verhältnis 4:1:1:1 an. 

(3) Gehören dem Vorstand weniger als vier Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer an, so werden deren Stimmen wie folgt gewichtet: 

1. gehört nur ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer dem 
Vorstand an so hat diese vier Stimmen; 

2. gehören nur zwei Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschulleh-
rer dem Vorstand an, so hat jedes von ihnen zwei Stimmen; 

3. gehören nur drei Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer 
dem Vorstand an, so hat jedes von ihnen vier Stimmen, die übrigen Mitglieder des 
Vorstands haben jeweils drei Stimmen. 
 

 Die Stimmen eines Mitglieds des Vorstands dürfen nur einheitlich abgegeben werden. 

(4) Die Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
und die Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik 
und Verwaltung im Vorstand der wissenschaftlichen Einrichtung werden von den aka-
demischen bzw. Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in Technik und Verwaltung der wissen-
schaftlichen Einrichtung jeweils aus ihrer Mitte nach Gruppen getrennt gewählt. Die 
Vertreterinnen/Vertreter der Studierenden im Vorstand der wissenschaftlichen Einrich-
tung werden aus der Mitte jener Studierenden gewählt, die dort eine Doktor-, Bachelor-, 
Master-, oder entsprechende wissenschaftliche Arbeit anfertigen, oder die für die Dauer 
der Amtszeit an der wissenschaftlichen Einrichtung studieren. Näheres regelt die Wahl-
ordnung der Universität. 
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(5) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder aus den Gruppen der akademischen Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Technik und Verwaltung beträgt 
zwei Jahre. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden beträgt ein 
Jahr. 

(6) Der Vorstand berät und entscheidet nur über Angelegenheiten von allgemeiner oder 
grundsätzlicher Bedeutung im Rahmen der Aufgaben der wissenschaftlichen Einrichtung 
entsprechend § 31. Entscheidungen werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder getroffen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der ge-
schäftsführenden Direktorin/des geschäftsführenden Direktors. Die Beschlüsse, Ent-
scheidungen und Maßnahmen des Vorstandes sind allen Mitgliedern des Vorstandes un-
verzüglich durch die geschäftsführende Direktorin/den geschäftsführenden Direktor mit-
zuteilen. 

(7) Der Vorstand soll mindestens einmal pro Semester zusammentreten. 

(8) Ein Mitglied des Vorstands einer wissenschaftlichen Einrichtung gem. Abs. 2 kann sich 
beim Fachbereichsrat - ggf. unter Beachtung von § 30 Abs. 5 - beschweren, sofern es 
geltend macht, durch Beschlüsse, Entscheidungen und Maßnahmen des Vorstands in sei-
nen Rechten beeinträchtigt worden zu sein. Beschwerden gegen Beschlüsse, Entschei-
dungen und Maßnahmen des Vorstandes sind - unbeschadet anderer Zuständigkeiten - an 
den Vorstand der wissenschaftlichen Einrichtung, zu Händen der geschäftsführenden Di-
rektorinnen/des geschäftsführenden Direktors, zu richten. Beschwerden müssen der ge-
schäftsführenden Direktorin/dem geschäftsführenden Direktor schriftlich mit Begrün-
dung unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Zugang der Mitteilung gem. 
Abs. 6. Satz 3 beim Betroffenen, zugegangen sein. Beschwerden gegen Beschlüsse, Ent-
scheidungen und Maßnahmen, die eine wesentliche Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen der/des Beschwerdeführenden in Forschung oder Lehre erwarten lassen, bewir-
ken einen Aufschub in der Ausführung bis zur Erledigung der Beschwerde. Im Übrigen 
hat eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung. Stellt der Vorstand der wissenschaft-
lichen Einrichtung den Grund der Beschwerde nicht ab, steht es der/dem Beschwerde-
führenden frei, sich an das Dekanat des Fachbereichs zu wenden. Ist die geschäftsfüh-
rende Direktorin/der geschäftsführende Direktor Beschwerdeführen-
de/Beschwerdeführender, so richtet sie/er die Beschwerde an das Dekanat des Fachbe-
reichs. Wird auf diesem Wege ein Einvernehmen zwischen der Beschwerdeführen-
den/dem Beschwerdeführendem und dem Vorstand nicht erzielt, so ist die Beschwerde 
dem Fachbereichsrat zur Entscheidung vorzulegen. Der Fachbereichsrat darf über die 
Beschwerde erst entscheiden, wenn dem Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme in ei-
ner angemessenen Frist gegeben worden ist. 

(9) Der Vorstand einer wissenschaftlichen Einrichtung ist berechtigt, Hochschullehrerinnen/ 
Hochschullehrer der Westfälischen Wilhelms-Universität nach ihrer Entpflichtung oder 
nach Ihrem Eintritt in den Ruhestand innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtung Ar-
beitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.  

(10) Sofern die Wahrnehmung der Aufgaben dies erfordert, können zur Beratung des Vor-
stands Sachverständige bestellt sowie Ausschüsse, Beiräte und ähnliche Gremien gebil-
det werden. Es ist zulässig, auch andere als die in § 9 HG genannten Personen zu bestel-
len. Dies gilt namentlich für Mitglieder anderer Universitäten im In -und Ausland. Über 
die Zulassung von Sachverständigen bzw. die Einrichtung solcher Gremien entscheidet 
auf Antrag der Fachbereichsrat. 
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§ 33 
Geschäftsführende Direktorin/Geschäftsführender Direktor 

 
(1) Der Vorstand einer wissenschaftlichen Einrichtung wählt aus seiner Mitte eine Professo-

rin/ einen Professor für eine Amtszeit von höchstens fünf Jahren zur geschäftsführenden 
Direktorin/zum geschäftsführenden Direktor. Die Entscheidung über die Dauer der 
Amtszeit ist vor der Wahl durch den Vorstand der wissenschaftlichen Einrichtung zu 
treffen. Wiederwahl ist zulässig. Gehört dem Vorstand der wissenschaftlichen Einrich-
tung nur eine Professorin/ ein Professor an, so ist diese geschäftsführende Direkto-
rin/dieser geschäftsführender Direktor. 

(2) Die geschäftsführende Direktorin/der geschäftsführende Direktor der wissenschaftlichen 
Einrichtung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Sie/Er vertritt die wissenschaftliche Einrichtung gegenüber den Organen, Gremien 
und Einrichtungen der Westfälischen Wilhelms-Universität und führt die Geschäfte 
der wissenschaftlichen Einrichtungen in eigener Zuständigkeit; 

2. Sie/Er beruft die Sitzungen des Vorstands der wissenschaftlichen Einrichtung ein 
und leitet die Sitzungen; 

3. Sie/Er führt die Beschlüsse des Vorstands der wissenschaftlichen Einrichtungen 
aus. 

 
(3) Die geschäftsführende Direktorin/der geschäftsführende Direktor ist den Mitgliedern des 

Vorstands gegenüber auskunfts- und rechenschaftspflichtig. 

(4) Die geschäftsführende Direktorin/der geschäftsführende Direktor trägt dafür Sorge, dass 
für den Fall ihrer/seiner Verhinderung ein Mitglied der Gruppe der Professorin-
nen/Professoren als Stellvertreterin/ Stellvertreter zur Verfügung steht. 

(5) Solange einer wissenschaftlichen Einrichtung keine Professorin/kein Professor angehört, 
wählt der Fachbereichsrat für diese Zeit, jedoch höchstens für fünf Jahre, eine hauptamt-
lich am Fachbereich Biologie tätige Professorin / einen hauptamtlich am Fachbereich 
Biologie tätigen Professor zur geschäftsführenden Direktorin /zum geschäftsführenden 
Direktor der wissenschaftlichen Einrichtung. Diese /dieser gehört dem Vorstand als Pro-
fessorin/Professor an und nimmt die Aufgaben gem. Abs. 2 kommissarisch wahr. 

 
 

§ 34 
Organisation der Betriebseinheit des Fachbereichs 

 
(1) Vom Fachbereichsrat können Betriebseinheiten errichtet werden. Diese bieten wissen-

schaftliche, technische oder organisatorische Dienstleistungen zur Unterstützung von 
Aufgaben in Forschung und Lehre innerhalb des Fachbereichs, die über den Bereich ei-
ner wissenschaftlichen Einrichtung hinausgehen, und für die Personal und Sachmittel 
ständig bereitgestellt werden.  

(2) Unter Verantwortung des Fachbereichs besteht eine Betriebseinheit für Biologie; deren 
Aufgaben und Ausstattung werden vom Fachbereichsrat und der Leitung laufend über-
prüft und ggf. angepasst. 
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(3) Die grundlegenden Aufgaben der Betriebseinheiten sind bei ihrer Errichtung oder Ände-
rung durch den Fachbereichsrat zu bestimmen und im Rahmen einer Ordnung der Be-
triebseinheit festzuhalten. 

(4) Über die Errichtung neuer und die Änderung bzw. Aufhebung bestehender Betriebsein-
heiten beschließt der Fachbereichsrat. 

(5) Der Fachbereich ist verpflichtet, im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel unter 
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen die Betriebseinheiten so auszustatten, 
dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. 

(6) Die Leiterin/der Leiter der Betriebseinheit ist in Absprache mit dem Dekanat und den an 
der Betriebseinheit beteiligten Einrichtungen für deren Aufgabenerfüllung, für die Aus-
wahl und den Einsatz der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und für die Verwendung der 
Sachmittel, die der Betriebseinheit vom Fachbereichsrat zugewiesen sind, zuständig und 
verantwortlich. 

 
 

VII. HAUSHALTS- UND W IRTSCHAFTSFÜHRUNG DES FACHBEREICHS 
 
 

§ 35 
Verteilung der Haushaltsmittel 

 
(1) Das dem Fachbereich zugewiesenen Budget für Personal- und Sachmittel wird vom De-

kanat an die mit eigener Verfügungsbefugnis ausgestatteten mittelbewirtschaftenden 
Stellen im Fachbereich verteilt. 

(2) Das Dekanat hat bei der Verteilung der Stellen und Mittel Auflagen und Bindungen des 
Rektorats sowie die Grundsätze, die es im Benehmen mit dem Fachbereichsrat festgelegt 
hat, zu beachten. Das Dekanat hat die Verteilung der Stellen und Mittel ferner so vorzu-
nehmen, dass - vorbehaltlich der Sicherstellung des Lehrbedarfs und von Zusagen gemäß 
Hochschulgesetz - der Bedarf der wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinhei-
ten sowie der Grundbedarf für den Aufgabenbereich der einzelnen Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen und die Fi-
nanzierung von längerfristigen wissenschaftlichen Vorhaben nach Maßgabe der Mög-
lichkeiten des Fachbereichs gewährleistet wird. 

(3) Darüber hinaus können vom Dekanat Zuweisungen für einen innerhalb des Fachbereichs 
auszugleichenden weiteren Bedarf vorgenommen werden. 

 
§ 36 

Verwaltung der Haushaltsmittel 
 

Die Verwaltung der vom Dekanat nach § 35 verteilten Stellen und Mittel geschieht durch die 
haushaltsrechtlich mit eigener Verfügungsbefugnis ausgestatteten mittelbewirtschaftenden 
Stellen im Fachbereich im Rahmen der Zuweisung nach § 35 Abs. 2 gemäß den haushalts-
rechtlichen Bestimmungen. 
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VIII. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

 
§ 37 

Übergangsvorschriften 
 

Organe, Gremien und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger der wissenschaftlichen Einrich-
tungen des Fachbereichs, die in dieser Ordnung genannt sind, werden nach den Wahlordnun-
gen der Westfälischen Wilhelms-Universität gewählt bzw. nach dieser Ordnung bestimmt. 
Für diese Organe, Gremien und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger nehmen bis zu ihrer 
Bestellung auf der Grundlage dieser Ordnung die entsprechenden bisherigen Organe, Gremi-
en und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger die Aufgaben wahr. 

 
§ 38 

Änderung der Ordnung des Fachbereichs 
 

(1) Änderungen der Ordnung des Fachbereichs beschließt der Fachbereichsrat. 

(2) Der Beschluss über eine Änderung der Ordnung des Fachbereichs bedarf zu seiner 
Wirksamkeit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder des Fachbereichsrats. 

 
§ 39 

Inkrafttreten der Ordnung des Fachbereichs 
 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Ordnung des Fachbereichs Biologie der West-

fälischen Wilhelms-Universität Münster vom 18. Oktober 2002 (AB Uni 15/2002, S. 15 
ff.) außer Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Biologie vom 
21. Oktober 2015.  
 
Münster, den 16. November 2015     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Be-
kanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 

 
Münster, den 16. November 2015    Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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